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April 2006 
 
 

Satzung der GŸtegemeinschaft 
 

Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e. V. 
 
 
 
1 Name, Sitz und GeschŠftsjahr 
 
1.1  Der Verein ist eine GŸtegemeinschaft im Sinne der GrundsŠtze fŸr GŸtezeichen von 

RAL Deutsches Institut fŸr GŸtesicherung und Kennzeichnung e.V., 53757 Sankt 
Augustin, in der jeweils gŸltigen Fassung und fŸhrt den Namen ãGŸtegemeinschaft 
Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e. V.Ò. Er ist im Vereinsregister des 
Amtsgerichts Neuss eingetragen. 

 
1.2  Sitz und Gerichtsstand sowie ErfŸllungsort fŸr AnsprŸche aus dieser Satzung ist 

Neuss. 
 
1.3  GeschŠftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste GeschŠftsjahr ist ein 

RumpfgeschŠftsjahr. 
 
 
2 Zweck und Aufgabe 
 
2.1  Der Verein hat den Zweck, 
 
2.1.1  die GŸte der Mittelstandsorientierung von Kommunalverwaltungen zu sichern und 
 
2.1.2  Leistungen, deren GŸte gesichert ist, mit dem GŸtezeichen Mittelstandsorientierte 

Kommunalverwaltung zu kennzeichnen. 
 
2.2  Zu diesem Zweck hat der Verein die Aufgabe, 
 
2.2.1  eine GŸtezeichensatzung nebst DurchfŸhrungsbestimmungen zu schaffen, 
 
2.2.2  zu Ÿberwachen, dass GŸtezeichenbenutzer die GŸtezeichensatzung einhalten, 
 
2.2.3  GŸtezeichenbenutzer zu verpflichten, nur solche Leistungen, deren GŸte gesichert ist, 

mit dem GŸtezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung zu kennzeichnen.  
 
2.3  Der Verein unterhŠlt keinen wirtschaftlichen GeschŠftsbetrieb, er verfolgt nicht in 

erster Linie eigenwirtschaftliche Interessen. 
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3 Mitgliedschaft 
 
3.1  Die Mitgliedschaft des Vereins kann erwerben: 
 
3.1.1  jede Kommune, die Leistungen gemŠ§ der GŸte- und PrŸfbestimmungen erbringt, 
 
3.1.2  jeder Verband oder jede Person, die Wirtschafts- und Verkehrskreise vertritt, wenn 

der Verein anerkennt, dass sie ein berechtigtes Interesse an der GŸtesicherung 
haben. 

 
3.2  Der Antrag ist schriftlich an die GeschŠftsstelle der GŸtegemeinschaft 

Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e. V. zu richten. Antragsteller mŸssen 
sich verpflichten, diese Satzung anzuerkennen und ihre Vorschriften zu befolgen. 

 
3.3  †ber den Antrag entscheidet der Vorstand. Wird der Antrag abgelehnt, kann der 

Antragsteller binnen vier Wochen, nachdem der Bescheid zugestellt ist, beim 
GŸteausschuss Beschwerde einlegen. Wird die Beschwerde verworfen, kann der 
BeschwerdefŸhrer binnen vier Wochen, nachdem der Bescheid zugestellt ist, den 
Rechtsweg gemŠ§ Abschnitt 11 dieser Satzung beschreiten. Ablehnung des Antrages 
und Verwerfung der Beschwerde sind zu begrŸnden. 

 
 
4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
4.1  Den Mitgliedern steht der Verein in allen Angelegenheiten der GŸtesicherung zur 

VerfŸgung. Mitglieder nach Abschnitt 3.1.1 sind berechtigt, das GŸtezeichen der 
GŸtegemeinschaft zu erwerben. 

 
4.2  Rechte, die sich aus der Mitgliedschaft herleiten, kann ein Mitglied nur an 

Rechtsnachfolger Ÿbertragen. Die †bertragung muss vom Vorstand genehmigt sein. 
Der Vorstand schreibt auch die Form der †bertragung vor. 

 
4.3  Mitglieder sind verpflichtet, 
 
4.3.1  den Vereinszweck zu fšrdern, 
 
4.3.2  binnen zwšlf Monaten, nachdem sie die Mitgliedschaft gem. Abschnitt 3.1.1 

erworben haben, die Verleihung des GŸtezeichens zu beantragen, 
 
4.3.3  die Bestimmungen des gesamten Satzungswerkes sowie die satzungsgemŠ§en 

BeschlŸsse der Verbandsorgane einzuhalten, 
 
4.3.4  BeitrŠge bzw. Umlagen pŸnktlich an den Verein zu zahlen. 
 
4.4  Die GŸtezeichenbenutzer haben die GŸte ihrer Leistungen selbst zu vertreten. Eine 

Haftung der GŸtegemeinschaft, ihrer Organe oder Beauftragten ist ausgeschlossen. 
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5 Ende der Mitgliedschaft 
 
5.1  Die Mitgliedschaft endet durch: 
 
5.1.1  Austritt, 
 
5.1.2  Ausschluss, 
 
5.1.3  Auflšsung der Kommune. 
 
5.2  Der Austritt kann nur mit einer KŸndigungsfrist von sechs Monaten zum Ende des 

GeschŠftsjahres erklŠrt werden. Die ErklŠrung ist mit eingeschriebenem Brief an den 
GeschŠftsfŸhrer zu richten. 

 
5.3  Der Vorstand kann ein Mitglied ausschlie§en, wenn 
 
5.3.1  die Voraussetzungen des Abschnittes 3.1 nicht mehr gegeben sind, 
 
5.3.2  ein Mitglied nach Abschnitt 3.1.1 nicht innerhalb von zwšlf Monaten (Abschnitt 

4.3.2), nachdem es die Mitgliedschaft erworben hat, das GŸtezeichen beantragt, 
 
5.3.3  der Antrag auf Verleihung des GŸtezeichens endgŸltig abgelehnt ist, 
 
5.3.4  das verliehene GŸtezeichen Ÿber einen Zeitraum von sechs Monaten nicht angewandt 

wird oder 
 
5.3.5  das Mitglied schwerwiegend gegen die Satzung der GŸtegemeinschaft, 

GŸtezeichensatzung, DurchfŸhrungsbestimmungen, GŸte- und PrŸfbestimmungen 
oder gegen satzungsgemŠ§e BeschlŸsse der Organe der GŸtegemeinschaft versto§en 
hat. 

 
5.4  Der Vorstand gibt einem Mitglied mit einer Frist von vier Wochen Gelegenheit, sich 

zu dem beabsichtigten Ausschluss zu Šu§ern. 
 
5.5  Das ausgeschlossene Mitglied kann binnen vier Wochen, nachdem der Beschluss 

zugestellt ist, beim GŸteausschuss Beschwerde einlegen. Wird die Beschwerde 
verworfen, kann der BeschwerdefŸhrer binnen vier Wochen, nachdem der Bescheid 
zugestellt ist, den Rechtsweg gemŠ§ Abschnitt 11 dieser Satzung beschreiten. Im 
Falle des Abschnittes 5.3.4 kann nach Ablauf dieser Frist der Ausschluss nur dadurch 
abgewendet werden, wenn das Mitglied den Nachweis Ÿber eine positiver 
ErstprŸfung erbringt und sodann die Kennzeichnung wieder aufnimmt.  

 
5.6  Die Einlegung eines Rechtsmittels hat keine aufschiebende Wirkung. 
 
5.7  AnsprŸche des Vereins gegen ein Mitglied werden vom Ausscheiden nicht berŸhrt. 
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6 Organe des Vereins 
 
6.1  Die Organe des Vereins sind: 
 
6.1.1  die Mitgliederversammlung, 
 
6.1.2  der Vorstand, 
 
6.1.3  der GŸteausschuss, 
 
6.1.4  der GeschŠftsfŸhrer. 
 
6.2  Es ist nicht zulŠssig, dass Rechte und Pflichten eines Organs durch ein anderes
 Organ Ÿbernommen oder beeintrŠchtigt werden. 
 
6.3  Wer einem Vereinsorgan angehšrt, hat die GeschŠfte des Vereins unparteiisch zu 

fŸhren und interne GeschŠfts- und BetriebsvorgŠnge der Mitglieder, von denen er 
dienstlich erfahren hat, vertraulich zu behandeln. 

 
 
7 Mitgliederversammlung 
 
7.1  Die Mitgliederversammlung wird jŠhrlich mindestens einmal vom Vorsitzenden durch 

den GeschŠftsfŸhrer einberufen. Sie ist auch dann einzuberufen, wenn der 
Vorsitzende oder der Vorstand oder ein Drittel der Mitglieder dies verlangen. 
Einladungen werden mindestens 21 Tage vorher schriftlich zugestellt. Dabei muss die 
Tagesordnung mitgeteilt werden. 

 
7.2  Sollten weitere AntrŠge auf die Tagesordnung gesetzt werden, mŸssen sie 

mindestens zehn Tage vor der Mitgliederversammlung beim GeschŠftsfŸhrer 
schriftlich eingereicht werden. Der GeschŠftsfŸhrer hat sie den Mitgliedern 
unverzŸglich bekannt zu geben. †ber AntrŠge, die hiernach nicht auf der 
Tagesordnung stehen, kann die Mitgliederversammlung nur abstimmen, wenn sich 
die Mehrheit dafŸr ausspricht. Dies gilt nicht fŸr Wahlen und nicht fŸr AntrŠge, diese 
Satzung nebst GŸtezeichen-Satzung, DurchfŸhrungsbestimmungen oder GŸte- und 
PrŸfbestimmungen zu Šndern oder den Verein aufzulšsen. 

 
7.3  Jede ordnungsgemŠ§ einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfŠhig. In der 

Einladung muss ausdrŸcklich darauf hingewiesen werden. 
 
7.4  Jedes Mitglied nach Abschnitt 3.1.1 hat in der Mitgliederversammlung Sitz und 

Stimme. Eine StimmrechtsŸbertragung ist nicht mšglich. 
 
7.5  BeschlŸsse bedŸrfen der einfachen Stimmenmehrheit der Anwesenden und deren 

Vertretenen. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. SatzungsŠnderungen bedŸrfen 
der Zweidrittelmehrheit. Abschnitt 12.1 bleibt hiervon unberŸhrt. 
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7.6  Die Mitgliederversammlung 
 
7.6.1  nimmt Berichte des Vorstandes entgegen und kann Ÿber diese verhandeln, 
 
7.6.2  wŠhlt den Vorstand und den GŸteausschuss, 
 
7.6.3  berŠt und genehmigt die Jahresabrechnung auf Grund eines Berichts der in der 

vorhergehenden ordentlichen Mitgliederversammlung gewŠhlten RechnungsprŸfer 
und den Kassenvoranschlag (Haushaltsplan) fŸr das nŠchste GeschŠftsjahr, 

 
7.6.4  setzt die Hšhe von BeitrŠgen bzw. Umlagen fest, 
 
7.6.5  wŠhlt die RechnungsprŸfer, 
 
7.6.6  beschlie§t Ÿber SatzungsŠnderungen, 
 
7.6.7  trifft grundsŠtzliche Entscheidungen Ÿber GŸte- und PrŸfbestimmungen, 
 
7.6.8  beschlie§t Ÿber AntrŠge nach Ma§gabe dieser Satzung. 
 
7.7  Falls erforderlich, kšnnen Mitglieder auch au§erhalb der Mitgliederversammlung auf 

schriftlichem Wege abstimmen, wenn der Vorstand dies beschlie§t. Er muss fŸr die 
Abstimmung eine Frist setzen. 

 
7.8  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder in seinem Auftrage von 

einem Vertreter geleitet. †ber die BeschlŸsse der Mitgliederversammlung ist eine 
Niederschrift zu fertigen. Diese ist vom Versammlungsleiter und vom GeschŠftsfŸhrer 
zu unterzeichnen. Entsprechendes gilt fŸr schriftliche Abstimmungen. 

 
 
8 Vorstand 
 
8.1  Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Obmann des 

GŸteausschusses und bis zu acht Vorstandsmitgliedern. Er fasst seine BeschlŸsse mit 
einfacher Mehrheit der Anwesenden, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. 

 
8.2  Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder betrŠgt zwei Jahre und wŠhrt bis zur 

Neuwahl des Vorstandes, selbst wenn hierbei die Amtsdauer von zwei Jahren 
Ÿberschritten wird. Wiederwahl ist zulŠssig. 

 
8.3  Vorstand im Sinne von ¤ 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende 

Vorsitzende. Jeder ist allein vertretungsberechtigt. Er vertritt den Vere in in allen 
Belangen. 

 
8.4  Scheidet ein Vorstandsmitglied im Laufe seiner Amtsperiode aus, so bestellt der 

GŸteausschuss an Stelle des Ausgeschiedenen ein neues Vorstandsmitglied mit 
Amtsdauer bis zur nŠchsten Mitgliederversammlung. 

 
8.5  Der Vorstand leitet den Verein ehrenamtlich. 
 
8.6  In Angelegenheiten der eigenen Kommune ist ein Vorstandsmitglied von der 

Beschlussfassung ausgeschlossen. 
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8.7  †ber jede Vorstandsitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die zumindest AntrŠge 

und BeschlŸsse wiedergeben muss. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und 
dem GeschŠftsfŸhrer zu unterschreiben. 

 
8.8  Der Vorstand kann sich eine GeschŠftsordnung geben. 
 
 
9 GŸteausschuss 
 
9.1  Der GŸteausschuss besteht aus einem Obmann und mindestens zwei weiteren 

Mitgliedern, die von der Mitgliederversammlung fŸr eine Amtsdauer von zwei Jahren 
gewŠhlt werden. Die Amtszeit wŠhrt bis zur Neuwahl, selbst wenn hierbei die 
Amtsdauer von zwei Jahren Ÿberschritten wird. Wiederwahl ist zulŠssig. Au§erdem 
gehšren dem GŸteausschuss der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende 
an. Im GŸteausschuss haben der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende 
kein Stimmrecht. 

 
9.2  Dem GŸteausschuss sollen neben Mitgliedern der GŸtegemeinschaft sowohl der mit 

der FremdŸberwachung Beauftragte als auch neutrale SachverstŠndige, ggf. 
Behšrdenvertreter, angehšren. 

 
9.3  Scheidet ein Ausschussmitglied wŠhrend der Amtsperiode aus, bestellt der Vorstand 

ein neues Ausschussmitglied. Scheidet der Obmann aus, bestellt der GŸteausschuss 
einen neuen Obmann. Das Amt wŠhrt jeweils bis zur nŠchsten 
Mitgliederversammlung. 

 
9.4  Der GŸteausschuss 
 
9.4.1  erarbeitet GŸte- und PrŸfbestimmungen, die von der Mitgliederversammlung zu 

beschlie§en sind, 
 
9.4.2  prŸft AntrŠge auf Verleihung des GŸtezeichens Mittelstandsorientierte 

Kommunalverwaltung und schlŠgt entweder vor, dem Antragsteller das GŸtezeichen 
zu verleihen, oder teilt ihm die GrŸnde fŸr eine ZurŸckstellung mit, 

 
9.4.3  Ÿberwacht GŸtezeichenbenutzer daraufhin, dass sie die GŸtezeichensatzung und die 

DurchfŸhrungsbestimmungen einhalten, 
 
9.4.4  bestellt Vorstandsmitglieder gemŠ§ Abschnitt 8.4, 
 
9.4.5  unterstŸtzt den Vorstand. 
 
9.5  Der GŸteausschuss fasst seine BeschlŸsse mit einfacher Mehrheit der Anwesenden. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Obmanns. In Angelegenheiten der 
eigenen Kommune ist ein Mitglied des GŸteausschusses von der Beschlussfassung 
ausgeschlossen. 

 
9.6  †ber jede GŸtesitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die zumindest AntrŠge und 

BeschlŸsse wiedergeben muss. Die Niederschrift ist von dem Obmann und 
GeschŠftsfŸhrer zu unterschreiben. 

 
9.7  Der GŸteausschuss kann sich eine GeschŠftsordnung geben. 
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10 GeschŠftsfŸhrer 
 
10.1  Der Vorstand bestimmt eine Mitgliedskommune, die den GeschŠftsfŸhrer bestellt. 
 
10.2  Der GeschŠftsfŸhrer hat die GeschŠfte des Vereins entsprechend dieser Satzung 

sowie den BeschlŸssen der Vereinsorgane nach Weisung des Vorstandes unparteiisch 
zu fŸhren. Er nimmt an den Sitzungen der Vereinsorgane beratend teil. 

 
10.3  Der GeschŠftsfŸhrer kann in den Grenzen des Haushaltsplanes GeschŠfte 

vornehmen, die den Verein verpflichten. 
 
 
11 Rechtsweg 
 
11.1  FŸr Streitigkeiten, die sich aus der Satzung der GŸtegemeinschaft einschlie§lich 

GŸtezeichensatzung, DurchfŸhrungsbestimmungen und GŸte- und 
PrŸfbestimmungen oder aus der TŠtigkeit des Vereins ergeben, steht es den Parteien 
frei, eine Entscheidung durch das ordentliche Gericht oder durch das Schiedsgericht 
zu wŠhlen. 

 
11.2  Wird von den Parteien einvernehmlich eine Entscheidung durch das Schiedsgericht 

begehrt, dann entscheidet dies endgŸltig Ÿber den Rechtsstreit und die Kosten des 
Verfahrens unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges. 

 
11.3  UnberŸcksichtigt hiervon bleiben die Anwaltskosten. 
 
11.4  FŸr die Zusammensetzung und das Verfahren des Schiedsgerichts gelten die 

Vorschriften der ZPO, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt.  
 
11.5  Beide Parteien benennen je einen Beisitzer. Die Beisitzer wŠhlen einen Vorsitzer, der 

die BefŠhigung zum Richteramt besitzen muss. Sie mŸssen sich binnen zwei Wochen, 
nachdem der betreibenden Partei mitgeteilt worden ist, dass auch der 2. Beisitzer 
benannt ist, Ÿber den Vorsitzer einigen. Einigen sie sich nicht, kann die betreibende 
Partei verlangen, dass der GeschŠftsfŸhrer des Vereins das Landgericht Kšln bittet, 
den Vorsitzer zu benennen. Das gleiche gilt, wenn eine Partei nicht binnen zwei 
Wochen, nachdem sie dazu aufgefordert worden ist, einen Beisitzer benannt hat. 

 
11.6  Unbenommen bleibt das Recht, in dringenden FŠllen beim zustŠndigen ordentlichen 

Gericht einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen VerfŸgung zu stellen. 
 
 
12 Schlussbestimmungen 
 
12.1  Die Auflšsung des Vereins kann von der Mitgliederversammlung mit Dreiviertel 

Mehrheit beschlossen werden, wenn der Antrag auf der Tagesordnung stand. 
 
12.2  Die Liquidation wird vom Vorstand durchgefŸhrt, sofern die Mitgliederversammlung 

nicht andere Liquidatoren bestellt. Die Mitgliederversammlung beschlie§t darŸber, 
wie das Vermšgen verwendet wird, das dem Verein verbleibt, nachdem alle 
Verbindlichkeiten getilgt sind. Das Vermšgen ist einem der GŸtesicherung bzw. 
QualitŠtsfšrderung dienenden Zweck zuzufŸhren. 
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12.3 €nderungen dieser Satzung, auch redaktioneller Art, bedŸrfen zu ihrer Wirksamkeit 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung von RAL. Sie treten in einer angemessenen 
Frist, nachdem sie vom Vorstand der GŸtegemeinschaft bekannt gemacht worden 
sind, in Kraft. 

 
 
 
FŸr den Rhein-Kreis Neuss: 
 
DŸsseldorf, den 05.04.2006 
 
 
 
 
______________________________ 
Dieter Patt 
Landrat 
 
 
FŸr die Stadt Nagold 
 
DŸsseldorf, den 05.04.2006 
 
 
 
 
______________________________ 
Dr. Rainer Prewo 
OberbŸrgermeister 
 
 
FŸr die Stadt Dortmund 
 
DŸsseldorf, den 05.04.2006 
 
 
 
 
______________________________ 
Hans-JŸrgen Vattes 
Leiter Dienstleistungszentrum Wirtschaft 
 
 
FŸr den Kreis Dithmarschen 
 
DŸsseldorf, den 05.04.2006 
 
 
 
 
______________________________ 
Dr. Jšrn Klimant 
Landrat 
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FŸr den Kreis Paderborn 
 
DŸsseldorf, den 05.04.2006 
 
 
 
 
______________________________ 
Manfred MŸller 
Landrat 
 
 
FŸr den Kreis Borken 
 
DŸsseldorf, den 05.04.2006 
 
 
 
 
______________________________ 
Gerd Wiesmann 
Landrat 
 
 
FŸr den Kreis Steinfurt 
 
DŸsseldorf, den 05.04.2006 
 
 
 
 
______________________________ 
Dr. Wolfgang Ballke 
Kreisdirektor 
 
 
FŸr die Stadt Sindelfingen 
 
DŸsseldorf, den 05.04.2006 
 
 
 
 
______________________________ 
Rolf Pulver 
Leiter der Stelle Verwaltungsreform 
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FŸr die Stadt HŸckeswagen 
 
DŸsseldorf, den 05.04.2006 
 
 
 
 
______________________________ 
Dietmar Persian 
GeschŠftsfŸhrer der HEG HŸckeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG 
 
 
FŸr die Stadt Hamm 
 
DŸsseldorf, den 05.04.2006 
 
 
 
 
______________________________ 
Harald Kaufung 
Leiter Zentraler Dienst Personal und Organisation 
 
 
FŸr die Stadt MŸlheim an der Ruhr 
 
DŸsseldorf, den 05.04.2006 
 
 
 
 
______________________________ 
JŸrgen Schnitzmeier 
GeschŠftsfŸhrer der MŸlheim & Business GmbH 
 
 
 
 
 



 
 
 

Güte- und Prüfbestimmungen 
 

für 
 

mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen 
 

 
 
 

Ausgabe Juli 2006 
 
 
 

GŸtegemeinschaft Mittelstandsorientierte  
Kommunalverwaltungen e.V. 
Postanschrift: 
Rhein-Kreis Neuss Ð Wirtschaftsfšrderung - 
Oberstra§e 91 
41460 Neuss 
Tel.: (02131) 928-7504 
Fax: (02131) 928-7599 
E-Mail: geschaeftsstelle@gmkev.de 
Internet: www.gmkev.de 
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Güte- und Prüfbestimmungen für 

mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen 
 
 

1 Geltungsbereich 
 
Diese GŸte- und PrŸfbestimmungen gelten fŸr Leistungen, die von 
Kommunalverwaltungen (Kernverwaltung ohne ausgegliederte Bereiche) und 
Wirtschafts- und Entwicklungsfšrderungsgesellschaften der Kommunen in 
folgenden Bereichen erbracht werden:  
 
a - EingangbestŠtigung und Nennung eines Ansprechpartners,  
b -  erste Informationen zum Verfahren,  
c Ð  Besprechungen bei Unternehmen, 
d -  Bearbeitungszeit von BaugenehmigungsantrŠgen,  
e -  zŸgige Bezahlung von Auftragsrechnungen, die von mittelstŠndischen 

Unternehmen an die Kommune gestellt werden,  
f -  Reaktion auf Beschwerden,  
g -  Bearbeitungszeit fŸr die Angebotsabgabe bei FlŠchenanfragen von 

mittelstŠndischen Unternehmen,  
h -  Bearbeitungszeit bei der Genehmigung von Schwerlasttransporten,  
i -  VerlŠsslichkeit von Baugenehmigungen,  
j -  Reaktionszeiten auf Anrufe und E-Mails,  
k -  Verwaltungswegweiser,  
l -  Lotse fŸr ExistenzgrŸnder,  
m -  Kundenzufriedenheit.  
 
Die vollstŠndige Einhaltung der Kriterien ist die Voraussetzung zur Verleihung und 
FŸhrung des GŸtezeichens Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung. Die 
FremdŸberwachung der Einhaltung der Kriterien muss durch eine neutrale Stelle 
erfolgen. 
 
 
1.1 Begriffsbestimmungen 
 

MittelstŠndische Unternehmen: 
MittestŠndische Unternehmen sind kleinere und mittlere Unternehmen 
(KMU) mit weniger als 250 BeschŠftigten und weniger als 50 Mio. !  
Jahresumsatz bzw. weniger als 43 Mio. !  Bilanzsumme. Das Unternehmen 
darf keiner Gruppe verbundener Unternehmen angehšren bzw. nur einer 
Gruppe verbundener Unternehmen angehšren, die die vorgenannten 
Voraussetzungen erfŸllt (Definition der EuropŠischen Union zu kleineren 
und mittleren Unternehmen).  
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Erlaubte Abweichungen:  
Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Gesamtzahl der FŠlle innerhalb 
eines Kalenderjahres. Bei der ersten FremdŸberwachung kann ein kŸrzerer 
Beobachtungszeitraum zugrunde gelegt werden, der jedoch drei Monate 
nicht unterschreiten darf. Die Gesamtzahl der FŠlle und deren tatsŠchliche 
Bearbeitungszeit werden in einem Dokumentationssystem erfasst. FŠlle, bei 
denen der Zielwert Ÿberschritten wird, gelten als Abweichungen. FŸr die 
KriterienŸberprŸfung ist es nicht relevant, um wie viel Prozent der Zielwert 
Ÿberschritten wird.  
 

 
1.2 Mitgeltende Vorschriften, Richtlinien und Normen bezogen auf die 

Abschnitte, die sich auf den Geltungsbereich dieser GŸte- und 
PrŸfbestimmungen beziehen 

 
In jeweils neuester Fassung mŸssen beim GŸtezeichenbenutzer vorliegen: 

 
Baugesetzbuch (BauGB), 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), 
Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes, 
Verwaltungsverfahrensgesetz des jeweiligen Bundeslandes.  
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2 GŸte- und PrŸfbestimmungen 
 
Gütekriterien 

a. Eingangsbestätigung und Nennung eines Ansprechpartners 

Gütekriterium: Eingangsbestätigung und Nennung eines 
Ansprechpartners 

 
Prüfgröße Eingangsbestätigung von Anfragen, Anträgen u.ä. 

von der Kommune an den Unternehmer; mit der 
Eingangsbestätigung erfolgt die Nennung des 
Ansprechpartners, seine Kommunikationsdaten 
und die Zeiten seiner Erreichbarkeit. 

Anwendungsgebiet Bezieht sich auf Unternehmensanliegen, die durch 
§ 71 a  
Verwaltungsverfahrensgesetz umfasst werden. 

§ 71a Anwendbarkeit VwVfG 
Hat das Verwaltungsverfahren die Erteilung einer 
Genehmigung zum Ziel (Genehmigungsverfahren), 
die der Durchführung von Vorhaben im Rahmen 
einer wirtschaftlichen Unternehmung des 
Antragstellers dient, finden die §§ 71b bis 71e 
Anwendung. 
 
Das Kriterium ist für die Fälle als entbehrlich zu 
behandeln, in denen das Kriterium "Erste 
Informationen zum Verfahren" zur Anwendung 
kommt und die hier gestellten Anforderungen 
miterfüllt werden. 

Nutzen für den 
Mittelstand 

Der Unternehmer hat die Bestätigung, dass seine 
Unterlagen in der Verwaltung angekommen sind, 
von welchem Bereich sie zuständigkeitshalber 
bearbeitet werden und wer sein Ansprechpartner 
ist. Nachfragen über den Stand der Bearbeitung 
o.ä. können somit gezielt an den Ansprechpartner 
herangetragen werden. 

Prüfverfahren In der Akte abgelegt oder in der EDV gespeichert, 
Telefonnotiz oder Anschreiben (per E-Mail oder 
Postweg). Eingangsdatum, Datum der 
Eingangsbestätigung und die 
Kommunikationsdaten des Ansprechpartners 
müssen eindeutig daraus hervorgehen. 

Zielwert 3 Arbeitstage 
Erlaubte 
Abweichung 

10 % von der Gesamtzahl der Fälle  
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b. Erste Informationen zum Verfahren 

 
Gütekriterium: Erste Informationen zum Verfahren 
 
Prüfgröße Rückmeldung des Ansprechpartners hinsichtlich 

¥ noch fehlender Unterlagen, 
¥ möglicher Tatbestände, die zu "Auszeiten" 

führen können  
     (bei einem Antrag auf Baugenehmigung), 
¥ eines Zeitplans für das weitere Vorgehen, 
¥ Zusicherung, dass Abweichungen, sobald sie 

sich abzeichnen, dem Unternehmen umgehend 
mitgeteilt werden. 

Anwendungsgebiet Ergibt sich aus § 71 c Abs. 3 VwVfG 
Nutzen für den 
Mittelstand 

Der Unternehmer bekommt bereits kurz nach 
Einreichen des Antrages eine Vorstellung über die 
wahrscheinliche Dauer der Bearbeitung und damit 
einen zeitlichen Planungsrahmen. Des weiteren 
wird deutlich, was die Kommune von ihm erwartet 
(z.B. Einreichung von Unterlagen). Im Falle der 
Baugenehmigung bekommt er zudem einen 
Überblick über mögliche zeitintensive 
Zwischenschritte, die nicht von der Verwaltung zu 
beeinflussen sind, die er aber bei seiner 
Zeitplanung berücksichtigen muss. 

Prüfverfahren In der Akte abgelegte oder in der EDV 
gespeicherte schriftliche Mitteilung der Kommune 
an das Unternehmen; Liste der nachgeforderten 
Unterlagen, das Ausgangsdatum und der Zeitplan 
müssen eindeutig ersichtlich sein. 

Zielwert 7 Arbeitstage 
Erlaubte 
Abweichung 

10 % von der Gesamtzahl der Fälle 
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c. Besprechungen bei Unternehmen 

 
Gütekriterium:  Besprechungen bei Unternehmen 
 
Prüfgröße Die Verwaltung macht den Unternehmen im 

Verwaltungswegweiser das Angebot, innerhalb 
von 5 Arbeitstagen einen Besprechungstermin vor 
Ort durchzuführen. 

Anwendungsgebiet Bezieht sich auf Unternehmensanliegen, die durch 
§ 71 a Verwaltungsverfahrensgesetz umfasst 
werden (siehe Kriterium a) 

Nutzen für den 
Mittelstand 

Zeitnahes Beratungsgespräch, Zeitgewinn durch 
Wegfall der Reisezeit sowie Unabhängigkeit von 
den Öffnungszeiten der Verwaltung 

Prüfverfahren Entsprechender Hinweis im 
Verwaltungswegweiser  
(siehe Kriterium k) 

Zielwert 100 % 
Erlaubte 
Abweichung 

Keine. 
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d. Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsanträgen 

 
Gütekriterium: Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsanträgen 
 
Messgröße Bearbeitungszeit für gewerbliche Bauvorhaben 
Anwendungsgebiet Keine Anwendung für Außenbereichsfälle und 

Verfahren nach dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Nutzen für den 
Mittelstand 

Für das Unternehmen verkürzt sich die 
Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsanträgen; 
kalkulierbarer Zeitraum; höhere 
Planungssicherheit. 

Prüfverfahren Startpunkt der Prüfung:  
Kommune teilt Antragsteller mit, dass ein 
bearbeitungsfähiger Bauantrag vorliegt (vgl. 
Anlage, Liste 1 der Grundanforderungen an einen 
bearbeitungsfähigen Bauantrag); für die 
Mitteilung greift Kriterium "Erste Informationen 
zum Verfahren", für Baden-Würtemberg gilt 
Eingang bei der Baurechtsbehörde. 
 
„Auszeiten“*:  
Definierte "Auszeit"-Tatbestände (vgl. Anlage, 
Liste 2 Tatbestände für Auszeiten) erfassen die 
Situationen, in denen die Kommune den Antrag 
objektiv nicht weiterbearbeiten kann; diese 
"Auszeiten" führen zu einer erlaubten 
Unterbrechung der Bearbeitungsfrist, die dem 
Antragsteller mitgeteilt wird. 
 
Endzeitpunkt der Prüfung:  
Erteilung des Bescheides 

Zielwert 40 Arbeitstage 
(zzgl. 7 Arbeitstage Feststellung der 
Bearbeitungsfähigkeit gemäß Kriterium "Erste 
Informationen zum Verfahren") 

Erlaubte 
Abweichung 

15 % von der Gesamtzahl der Fälle 

 
* Auszeiten: 

Auszeiten haben eine ãStoppuhrfunktionÒ. Es gibt Situationen, in denen 
eine Kommune einen Antrag nicht weiterbearbeiten kann. Dann fŸhren 
AuszeitentatbestŠnde zu einer erlaubten Unterbrechung der 
Bearbeitungsfrist. Die ãUhrÒ beginnt wieder zu laufen, sobald der 
Auszeittatbestand entfŠllt.  
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e. Zügige Bezahlung von Auftragsrechnungen, die von 
mittelständischen Unternehmen an die Kommune gestellt werden 

Gütekriterium: Zügige Bezahlung von Auftragsrechnungen, die von  
 mittelständischen Unternehmen (KMU) an die 

Kommune gestellt werden 
 
Prüfgröße Zeitraum zwischen Eingang der Rechnung eines 

KMU als Auftragnehmer der Kommune und dem 
Abgang dieses Betrags vom Konto der Kommune 

Anwendungsgebiet Das Kriterium greift nicht bei folgenden 
Konstellationen: 
¥ Adressat der Rechnung (Auftrag gebendes 

Amt/Fachbereich) ist nicht genannt. 
¥ Der sachliche Grund der Rechnungsstellung 

fehlt bzw. ist strittig. In diesen Fällen wird dies 
dem Rechnungsteller innerhalb von fünf 
Arbeitstagen mitgeteilt, so dass er sich auf eine 
Verzögerung des Zahlungseingangs einstellen 
kann. 

¥ Der Rechnungsteller gibt ein längeres 
Zahlungsziel vor. 

Nutzen für den 
Mittelstand 

Finanzielle Planungssicherheit, höhere Liquidität 

Prüfverfahren Über die zentrale Kassenstelle erhält man Einblick 
in den Zahlungsverkehr der Kommune. Hier 
Prüfung anhand des Posteingangsstempels der 
Rechnung und des Datums der Überweisung des 
Rechnungsbetrags. Eingang der Rechnung sollte 
DV-technisch erfasst werden, um die Einhaltung 
der Fristen automatisch überwachen zu können. 

Zielwert 15 Arbeitstage 
Erlaubte 
Abweichung 

15% von der Gesamtzahl der Fälle 
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f.  Reaktion auf Beschwerden 

 
Gütekriterium: Reaktion auf Beschwerden 
 
Prüfgröße Schnelle und qualifizierte Reaktion auf die 

Beschwerde des Unternehmers. 
Anwendungsgebiet Von diesem Kriterium werden nicht erfasst: 

¥ Allgemeine politische Kritik oder Beschwerden, 
die sich auf andere Institutionen beziehen, 

¥ "politische" Eingaben zum Beispiel an 
Stadtverordnete. 

Nutzen für den 
Mittelstand 

Der Unternehmer bekommt kurzfristig eine 
Reaktion aus der Kommune auf seine Beschwerde. 

Prüfverfahren Eingangsdatum der Beschwerde, Aktennachweis 
über einen Schriftverkehr oder eine 
Gesprächsnotiz. 
Die Reaktion auf die Beschwerde eines 
Unternehmers ist schnell und qualifiziert, wenn die 
Beschwerde innerhalb von 3 Arbeitstagen 
beantwortet wird. In Ausnahmefällen* ist die 
Reaktion dennoch als schnell und qualifiziert zu 
bewerten, wenn dem Unternehmer innerhalb von 3 
Arbeitstagen erklärt wird, warum die Beschwerde 
nicht kurzfristig beantwortet werden kann und 
wann er eine verbindliche Auskunft erhält.  

Zielwert 3 Arbeitstage 
Erlaubte 
Abweichung 

10% von der Gesamtzahl der Fälle 

 
* Ausnahmefall: 

Ein Ausnahmefall wird z.B. bei Dienstaufsichtsbeschwerden, der 
Notwendigkeit der Einbeziehung mehrerer Beteiligter oder einer 
vergleichbaren Situation angenommen.  
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g. Bearbeitungszeit für die Angebotsabgabe bei Flächenanfragen von 
mittelständischen Unternehmen 

 
Gütekriterium: Bearbeitungszeit für die Angebotsabgabe bei 

Flächenanfragen von Unternehmen 
 
Prüfgröße Schnelle und qualifizierte Reaktion auf 

Flächenanfragen eines Unternehmens 
Anwendungsgebiet Kriterium gilt für "qualifizierte Flächenanfragen": 

Größe des Grundstücks und die Art der Nutzung 
müssen vom Interessenten konkret genannt 
werden. Außerdem muss die Anfrage "plausibel" 
sein, d.h. unter anderem, dass Makler bzw. Berater 
plausibel nachweisen können, dass sie hier im 
konkreten Kundenauftrag handeln. 
Als qualifizierte Reaktion gilt neben der Auskunft, 
dass keine entsprechenden Flächen zur Verfügung 
stehen, ein "aussagekräftiges Angebot" der 
Kommune, das folgende Aussagen umfasst:  

! Lage der Fläche im Stadtgebiet (Auszug 
aus  
      Flächennutzungsplan),  

! Kurzbeschreibung der Verkehrsanbindung, 
! verfügbare Fläche insgesamt,  
! Variabilität des Flächenzuschnittes 

(Grundstückstiefe,  
               Grundstücksbreite),  

! Preis,  
! Angaben zur Erschließung / 

Erschließungskosten),  
! Planungs- und Baurechtssituation (Auszug 

aus dem 
               Bebauungsplan). 
Da die Kreise in der Regel keine Flächen anbieten, 
wird in diesen Fällen gemessen, wie schnell sie 
auflaufende Flächenanfragen an ihre Gemeinden 
weiterleiten. 

Nutzen für den 
Mittelstand 

Unternehmen erfahren schnell und aussagekräftig, 
ob eine Ansiedlung bzw. Expansion in der 
Kommune möglich ist. 

Prüfverfahren Eingangsdatum der Flächenanfrage, 
Aktennachweis über Schriftverkehr bzw. 
Gesprächsnotiz. 

Zielwert 5 Arbeitstage für Städte/ 3 Arbeitstage für Kreise 
Erlaubte 
Abweichung 

10% von der Gesamtzahl der Fälle 
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h. Bearbeitungszeit bei der Genehmigung von 
Schwerlasttransporten 

 
Gütekriterium: Bearbeitungszeit bei der Genehmigung von 
Schwerlasttransporten 
 
Prüfgröße Rechtzeitige Bearbeitung bei der Genehmigung 

von Schwerlasttransporten unter Berücksichtigung 
aktueller verkehrlicher Einschränkungen 

Anwendungsgebiet Betrifft nur Kommunen, die auch 
Straßenverkehrsbehörde sind. 

Nutzen für den 
Mittelstand 

Schwerlasttransportunternehmen sind 
mittelständisch geprägt; die Flexibilität und 
Schnelligkeit ihrer Dienstleistung sind für das 
gesamte Wirtschaftsleben von Bedeutung. 

Prüfverfahren Zeitpunkt des Transports, Datum der Erteilung der 
Genehmigung 

Zielwert 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielwert 2: 

Vor dem Transportbeginn erhält das Unternehmen 
die Genehmigung für den Schwerlasttransport mit 

¥ einer bestätigten Streckenführung oder 
¥ einer Alternativroute 

unter Berücksichtigung aktueller verkehrlicher 
Einschränkungen  
Voraussetzung ist, dass die prüffähigen 
Antragsunterlagen vor Beginn der Frist nach VV zu 
§ 29 StVO ( i. d. R. zwei Wochen vor dem 
Transport) vorliegen.  
 
Vor dem Transportbeginn erhält das Unternehmen 
die Genehmigung 
auch dann, wenn die prüffähigen 
Antragsunterlagen innerhalb der Antragsfrist bis 
zu fünf Tagen vor Transportbeginn vorliegen. 

Erlaubte 
Abweichung 

Zielwert 1) 10 % von der Gesamtzahl der Fälle 
Zielwert 2) 20 % von der Gesamtzahl der Fälle 
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i.  Verlässlichkeit der Baugenehmigungen 

 
Gütekriterium:  Verlässlichkeit der Baugenehmigungen 
 
Prüfgröße Anteil der erfolgreichen Widersprüche und Klagen 

Dritter an der Gesamtzahl der Baugenehmigungen 
gemäß Kriterium d. 

Nutzen für 
den 
Mittelstand 

Neben einer schnellen Genehmigung des Bauantrags, 
die im Kriterium „Bearbeitungszeit“ abgeprüft wird, ist 
es wichtig, eine „verlässliche“, d.h. nicht durch 
Nachbarwidersprüche abzuändernde Entscheidung der 
Verwaltung zu erhalten. In der Kombination aus 
schneller und rechtssicherer Genehmigung liegt für 
den Mittelstand der optimale Nutzen. Die 
Rechtssicherheit einer Baugenehmigung stellt ein 
Qualitätsmerkmal dar. Sie gibt dem Unternehmen als 
Investor Planungssicherheit.  

Prüfverfahren Aktenlage. Als Kriterium wird die Gesamtzahl der in 
einem Jahr erteilten Baugenehmigungen ins 
Verhältnis zu den erfolgreichen Widersprüchen und 
Klagen Dritter gesetzt. 

Zielwert < 5 Prozent 
Erlaubte 
Abweichung 

keine 
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j.  Reaktionszeiten auf Anrufe und E-Mails 

 
Gütekriterium:  Reaktionszeiten auf Anrufe und E-Mails 
 
Prüfgröße Im Verwaltungswegweiser wird das 

Serviceversprechen erteilt, dass innerhalb eines 
Arbeitstages auf Anrufe oder E-Mails reagiert wird und 
das Unternehmen eine Antwortmail oder einen 
Rückruf erhält. 
In der Kommune gibt es eine Dienstanordnung oder 
eine vergleichbare Vorschrift, dass die 
Verwaltungsmitarbeiter innerhalb eines Arbeitstages 
auf Anrufe oder E-Mails reagieren und dem Kunden 
eine Antwort zukommen lassen müssen. 
Darüber hinaus hat die Kommune die technischen 
Voraussetzungen getroffen, dass E-Mails und Telefone 
umgeleitet werden können. 

Nutzen für 
den 
Mittelstand 

Das Unternehmen erhält ohne Zeitverzug notwendige 
Informationen oder Auskünfte.  

Prüfverfahren Prüfung, ob das Serviceversprechen im 
Verwaltungswegweiser erteilt wurde und eine 
entsprechende Anordnung an die Mitarbeiter existiert. 

Zielwert 100 % 
Erlaubte 
Abweichung 

Keine. 

 



GŸte- und PrŸfbestimmungen fŸr  

mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen 

14

k. Verwaltungswegweiser 

 
Gütekriterium:  Verwaltungswegweiser 
 
Prüfgröße Es gibt im Internet oder in Papierform einen eigenen 

Verwaltungswegweiser für den Mittelstand, der aus 
der Problemsicht der Unternehmen strukturiert ist und 
dem mittelständischen Verwaltungskunden den Weg 
zum richtigen Ansprechpartner weist. 
Der Verwaltungswegweiser enthält die Kontaktdaten 
(Amt/ Eigenbetrieb/ städtische GmbH, Name, 
Telefonnummer, evt. Faxnummer, evt. E-Mail Adresse) 
der Ansprechpartner, die für die nachfolgenden 
Themen verantwortlich sind: 

(1) Existenzgründung, 
(2) Standortinformationen, 
(3) Vermietung, Verpachtung oder Verkauf von 

Grundstücken, 
(4) Genehmigungen von Bauvorhaben und Anlagen, 
(5) öffentliche Ausschreibungen/Auftragsvergabe, 
(6) Finanzen, Steuern und Abgaben, 
(7) Verkehrsfragen. 

Nutzen für 
den 
Mittelstand 

Schnelles Auffinden des richtigen Ansprechpartners 

Prüfverfahren Internetbesuch der Homepage, Anforderung des 
gedruckten Wegweisers 

Zielwert 100% 
Erlaubte 
Abweichung 

Keine. 
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 l. Lotse für Existenzgründer 

 
Gütekriterium:  Lotse für Existenzgründer 
 
Prüfgröße Vorhandensein einer Anlaufstelle bzw. eines 

Ansprechpartners, die/der gegenüber 
Existenzgründern eine "Lotsenfunktion" durch die 
kommunale Verwaltung wahrnimmt und bei Bedarf 
Informationen zu anderen relevanten Wissensträgern 
vermittelt/bereithält. Die Stelle bzw. der 
Ansprechpartner muss in einer Broschüre oder im 
Internet bekannt gemacht werden. 

Nutzen für 
den 
Mittelstand 

Dem Gründer wird durch den erleichterten Umgang 
mit den Behörden ein unproblematischerer Start in die 
Eigenständigkeit ermöglicht. 

Prüfverfahren Prüfung, ob eine Betreuung für Existenzgründer durch 
eine Anlaufstelle oder einen Ansprechpartner 
vorhanden ist. 

Zielwert 100 % 
Erlaubte 
Abweichung 

Keine. 
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m. Kundenzufriedenheit 

 
Gütekriterium:  Kundenzufriedenheit  
 
Prüfgröße Bewertung der Kundenzufriedenheit durch Kunden der 

Verwaltung  
 

Nutzen für 
den 
Mittelstand 

Die Verwaltung realisiert Verbesserungen/ 
Verschlechterungen ihres Services und kann reagieren. 

Prüfverfahren Mittelstandsorientierte Kommunen ermitteln 
systematisch und regelmäßig, mindestens jedoch alle 
zwei Jahre, ob wichtige Anforderungen der 
mittelständischen Unternehmen von der 
Kommunalverwaltung auch in der konkreten 
Wahrnehmung der Kunden erfüllt werden. Die 
Anforderungen/Inhalte ergeben sich aus dem 
Fragenkatalog (Liste 3 Muster-Erhebungsbogen zur 
Unternehmensbefragung).  
Die Befragung wird durch ein von der 
Gütegemeinschaft beauftragtes externes Institut 
durchgeführt. Die Durchführungskosten trägt die 
Kommune.  
 

Zielwert Durchführung der Kundenzufriedenheitsanalyse alle 
zwei Jahre  

Erlaubte 
Abweichungen 

Keine  
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3 †berwachung 
 
3.1 Allgemeines 
 
 Die †berwachung gliedert sich in  
 

- ErstprŸfung,  
- EigenŸberwachung,  
- FremdŸberwachung,  
- WiederholungsprŸfung,  
- PrŸf- und †berwachungskosten, 
- PrŸf- und †berwachungsberichte. 

 
 
3.2 ErstprŸfung 
 
Die ErstprŸfung umfasst die vollstŠndige †berprŸfung der GŸte- und 
PrŸfbestimmungen gemŠ§ Abschnitt 2. Die PrŸfung erfolgt nach einem 
Stichprobenverfahren.  
 
3.3 EigenŸberwachung 
 
Die EigenŸberwachung hat seitens des GŸtezeichenbenutzers anhand der von der 
GŸtegemeinschaft herausgegebenen PrŸfprotokolle zu erfolgen. Die 
EigenŸberwachung erstreckt sich auf jedes Verfahren. Die Protokolle sind 
vollstŠndig auszufŸllen, mindestens 5 Jahre vom GŸtezeichenbenutzer 
aufzubewahren und im Rahmen der FremdŸberwachung auf Verlangen zur 
Einsichtnahme vorzulegen.  
 
3.4 FremdŸberwachung 
 
Die FremdŸberwachung erfolgt im Abstand von 24 Monaten. Bei der 
FremdŸberwachung sind die Unterlagen der EigenŸberwachung vorzulegen. 
Neben der Kontrolle dieser Unterlagen in Hinblick auf VollstŠndigkeit und 
SchlŸssigkeit, ŸberprŸft der vom GŸtesausschuss beauftragte FremdprŸfer 
stichprobenweise, ob die erbrachten Leistungen mit den Anforderungen der GŸte- 
und PrŸfbestimmungen Ÿbereinstimmen. Bestandteil der FremdŸberwachung ist 
auch die Erfassung der Kundenzufriedenheit im Abstand von 24 Monaten. Bei der 
FremdŸberwachung sind die Unterlagen der EigenŸberwachung vorzulegen. 
Neben der Kontrolle dieser Unterlagen im Hinblick auf VollstŠndigkeit und 
SchlŸssigkeit, ŸberprŸft der vom GŸteausschuss beauftragte FremdprŸfer 
stichprobenweise, ob die erbrachten Leistungen mit den Anforderungen der GŸte- 
und PrŸfbestimmungen Ÿbereinstimmen. Der GŸtezeichenbenutzer hat der 
GŸtegemeinschaft in regelmŠ§igen AbstŠnden unaufgefordert die 
Abwicklungsunterlagen von Verfahren anzuzeigen und auf Anforderung zur 
Einsichtnahme und PrŸfung vorzulegen.  
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3.5 WiederholungsprŸfung 
 
Insofern MŠngel in der GŸtesicherung festgestellt werden, wird dem 
GŸtezeichenbenutzer von der GŸtegemeinschaft ein Termin fŸr die 
MŠngelbeseitigung gesetzt. Nach Verstreichen dieser Frist wird von der 
GŸtegemeinschaft eine WiederholungsprŸfung angesetzt, wobei Zeitpunkt und 
Ort von der GŸtegemeinschaft festgelegt werden.  
 
Sollten auch die Ergebnisse der WiederholungsprŸfung MŠngel aufzeigen, ist die 
PrŸfung insgesamt nicht bestanden. Von der GŸtegemeinschaft kšnnen dann 
weitere Ma§nahmen gemŠ§ den DurchfŸhrungsbestimmungen ergriffen werden.  
 
3.6 PrŸf- und †berwachungskosten 
 
Die Kosten jeder durchgefŸhrten PrŸfung und †berwachung trŠgt der 
Antragsteller / GŸtezeichenbenutzer.  
 
3.7 PrŸf- und †berwachungsberichte 
 
FŸr die DurchfŸhrung der ErstprŸfung und FremdŸberwachung wird von der 
GŸtegemeinschaft ein neutraler FremdprŸfer (SachverstŠndiger, PrŸfinstitut) 
beauftragt. Die PrŸfungen erfolgen auf Basis der Anforderungen gemŠ§ Abschnitt 
2. Von dem PrŸfprotokoll erhŠlt sowohl der Antragsteller / GŸtezeichenbenutzer 
als auch der GŸteausschuss eine Ausfertigung zugestellt. Der GŸteausschuss 
entscheidet auf Basis des PrŸfprotokolls Ÿber das weitere Verfahrens-
/Verleihungsprozedere.  
 
 
4 Kennzeichnung 
 
Kommunalverwaltungen, die die Kriterien dieser GŸte- und PrŸfbestimmungen 
erfŸllen, kšnnen das nachfolgende GŸtezeichen fŸhren, wenn der Kommune von 
der GŸtegemeinschaft das GŸtezeichen verliehen worden ist:  
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FŸr die Verleihung und FŸhrung des GŸtezeichens gelten ausschlie§lich die 
DurchfŸhrungsbestimmungen fŸr die Verleihung und FŸhrung des GŸtezeichens 
mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen. 
 
 
5 €nderungen 
 
€nderungen dieser GŸte- und PrŸfbestimmungen, auch redaktioneller Art, 
bedŸrfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung von RAL. Sie treten nach einer 
angemessenen Frist nach Bekanntgabe durch den Vorstand der GŸtegemeinschaft 
in Kraft.  
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Anlagen: 
 
 
Liste 1  Muster-Grundanforderungen an einen 
bearbeitungsfähigen Bauantrag 
 

1. Bauantrag 

mit Unterschriften und Angabe der Antragsart (kleiner oder gro§er 

Sonderbau), 

1. Lageplan 

insbesondere mit Angaben Ÿber Erschlie§ung, AbstandsflŠchen, Baulasten, 

StellplŠtzen und bei Vorhaben im Plangebiet mit Darstellung der 

Festsetzungen, 

2. Berechnung des Maßes der baulichen Nutzung 

nur im Bereich eines Bebauungsplangebietes oder einer Satzung nach 

BauGB, 

3. Beglaubigter Auszug aus der Liegenschaftskarte/Flurkarte 

nur bei Vorhaben nach ¤ 34 BauGB 

(Beglaubigung nicht erforderlich bei Beibringung eines amtlichen 

Lageplanes), 

4. Auszug aus der Deutschen Grundkarte 1:5000 
nur bei Vorhaben nach ¤ 34 BauGB, 

5. Bauzeichnungen im Maßstab 1:100 

Grundrisse, Schnitte, Ansichten 

mit Angaben Ÿber den vorbeugenden und baulichen Brandschutz, 

6. Brandschutzkonzept 
bei gro§en Sonderbauten (Vorhaben nach ¤ 68 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW 

bzw. vergleichbare Regelungen in anderen BundeslŠndern), 

7. Baubeschreibung 
mit Stellplatznachweis, 

8. Gewerbliche Betriebsbeschreibung 

ggf. mit notwendigen weiteren ErlŠuterungen und besonderen Unterlagen, 

Nachweisen fŸr die Beurteilung durch die Fachbehšrden, 

9. Berechnungen 
NutzflŠchen, umbauter Raum, Rohbaukosten/Herstellungskosten, 

11. Anzahl der Ausfertigungen 
mindestens 5 Antragsausfertigungen. 
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Liste 2  Tatbestände für "Auszeiten" 
 
 

¥ fehlende Erschlie§ung, 

¥ fehlende Rechtskraft von BebauungsplŠnen bzw. BebauungsplanŠnderungen, 

¥ fehlende Baulasten, 

¥ fehlende Befreiungs- oder AbweichungsantrŠge, 

¥ fehlende bautechnische Nachweise (Standsicherheit und Schallschutz), soweit 

landesrechtlich im Rahmen der Baugenehmigung vorgeschrieben, 

¥ Umplanungen aufgrund baurechtlicher Verstš§e, 

¥ "Bearbeitungsstopp" auf Wunsch des Antragstellers (z.B. aufgrund verŠnderter 

Planung). 
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Liste 3  Muster - Erhebungsbogen zur Unternehmensbefragung 
 
 
 
 

„Name der Kommune“ 
 
 

 
 
I. Einleitung und Kontakt zum Unternehmen 
 
II. Verwaltungskontakt 
 
III. Kundenzufriedenheit 
 
IV.  Allgemeine Rahmendaten zum Unternehmen/Adressaufnahme 
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I. Einleitung und Kontakt zum Unternehmen 
 
Guten Tag mein Name ist ___________________ von _________. Wir fŸhren 
zurzeit fŸr die/den ãName der KommuneÒ eine Kundenzufriedenheitsbefragung 
durch. 
 
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ     ( aus Datenbank ãZeitpunkt Kontakt zur 
KommuneÒ einfŸgen)  hatten Sie Kontakt zur/zum ãName der KommuneÒ. Anlass 
war _______________ (aus Datenbank ãVerfahrenÒ einfŸgen) 
Dabei handelte es sich um _____________________________ (aus Datenbank 
ãinterne ZuordnungÒ einfŸgen). 
 
Wir mšchten gerne von Ihne n erfahren, wie zufrieden Sie mit der kommunalen 
Verwaltung in Ihrer Stadt oder in Ihrem Kreis sind und wŸrden Sie gerne 
persšnlich befragen. Das Interview wird nur ca. 15 Minuten dauern. Haben Sie im 
Moment Zeit fŸr das Interview? 
 

- Interview beginnen 

- Terminvereinbarung 

- Verweigerung  wegen  [  ] Krankheit    [  ] Urlaub   [  ] Meinung 
geŠndert 

         Warum? 
________________ 
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II. Verwaltungskontakt 
 
II. 1. 
Die nächsten Fragen beziehen sich ausschließlich auf den Anlass, 
wegen dessen Sie ausgewählt wurden. Es geht also im Folgenden 
immer um ___________________________ (ãVerfahrenÒ aus Datenbank 
einfŸgen). Wie wichtig war dieser Anlass für Ihr Unternehmen? Für Ihre 
Antwort steht Ihnen eine Skala von „1“, „völlig unwichtig“ bis „10“, 
„extrem wichtig“ zur Verfügung. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
 
II.2. 
Wenn Sie einmal an die Suche nach einem Ansprechpartner/einer 
Ansprechpartnerin in der Kommunalverwaltung denken: War diese 
Suche aus Ihrer Sicht sehr einfach, einfach, schwierig oder sehr 
schwierig? 
 
[  ] Sehr einfach 
[  ] Einfach 
[  ] Schwierig 
[  ] Sehr schwierig 
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II.3. 
Gab es bei der Bearbeitung Ihres Anliegens einen festen 
Ansprechpartner/eine feste  
Ansprechpartnerin oder eine Dienststelle, die sich um Ihr Anliegen 
gekümmert hat?  
 
[  ] ja, es gab einen Ansp rechpartner/ eine Ansprechpartnerin oder Dienststelle
    
[  ] nein, es gab mehrere Ansp rechpartner/Dienststellen   
 
 

III. Kundenzufriedenheit im genannten Verwaltungskontakt 

 
MODUL KUNDENZUFRIEDENHEIT 
 
III.1. 
Wenn Sie an die gesamte Bearbeitung Ihres Anliegens denken: Wie 
zufrieden waren Sie insgesamt mit der Bearbeitung durch die 
Kommunalverwaltung?  
Bitte vergeben Sie hierfür eine Schulnote von 1 bis 6.  

 

Zufriedenheit mit der Bearbeitung des Anliegens:___________________ 

1 2 3 4 5 6
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III.2. 
Ich lese Ihnen nun eine Reihe von Aspekten vor, nach denen man die 
Bearbeitung Ihres Anliegens durch die Kommunalverwaltung beurteilen 
kann. Es geht uns nicht um allgemeine Urteile, sondern um Ihre ganz 
persönlichen Erfahrungen. 
Bitte sagen Sie mir jeweils, wie zufrieden Sie mit diesem Aspekt bei der 
Bearbeitung Ihres Anliegens durch die Kommunalverwaltung waren. 
Für Ihre Antworten verwenden Sie bitte die Schulnotenskala von 1 bis 
6. 
(Bitte bei der Frage nach der Zufriedenheit jeweils den Ausfallcode 
„trifft nicht zu“ (tnz) zulassen.) 
Hinweis fŸr den Interviewer: Item s innerhalb der Gruppen rotieren! 
 

A. Rahmenbedingungen    

Wie zufrieden sind Sie mit …? 

...der Erreichbarkeit der zustŠndigen Mitarbeiter/innen 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...der Termineinhaltung 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...den …ffnungszeiten der Dienststelle 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

  

...dem Zurechtfinden in den RŠumlichkeiten der Dienststelle 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...dem GesprŠchsablauf (Unterbrechungen) 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...der FlexibilitŠt bei der Termingestaltung 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6
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B. Bearbeitung Ihres Anliegens 

Wie zufrieden sind Sie mit …. ?   

   

...der Vorabinformation Ÿber den Ablauf von Verfahren 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...der Schnelligkeit der Bearbeitung Ihres Anliegens 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...der inhaltlichen Richtigkeit der erteilten AuskŸnfte und Informationen 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...der VollstŠndigkeit der erteilten AuskŸnfte und Informationen 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...der VerstŠndlichkeit der erteilten AuskŸnfte und Informationen 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...der VerstŠndlichkeit von Formularen 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6
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Wie zufrieden sind Sie mit ….?   

 

...dem VerstŠndnis der Mitarbeiter fŸr die BedŸrfnisse des Unternehmens 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...der Auskunft Ÿber den Verfahrensstand 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...der Information Ÿb er neue Entwicklungen und Regelungen 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...der Eigeninitiative der Verwaltungsstelle bei der Problemlšsung bzw. 
Bearbeitung Ihres Anliegens 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...Bereitschaft zur Suche nach pragmatischen Problemlšsungen 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...der Transparenz der AblŠufe/des Verfahrens 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...der Freundlichkeit der Mitarbeiter/innen 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...der †bernahme einer Gesamtverantwortung fŸr Ihr Anliegen durch einen  
Ansprechpartner/eine Ansprechpartnerin  

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6



GŸte- und PrŸfbestimmungen fŸr  

mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen 

29

Wie zufrieden sind Sie mit …? 

 

...der Nachvollziehbarkeit der EntscheidungsgrŸnde 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 

...dem Engagement des oder der Ansprechpartner 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6

 
 

III.3. 

Wo liegen aus Ihrer Erfahrung Verbesserungspotentiale bei der 
Bearbeitung vergleichbarer Anliegen?  

 
(offen) 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

 
 
III.4. 
Wir haben Sie bisher ausschließlich zu  
__________________________ (Verfahren einfŸgen) befragt. Hatten Sie 
darüber hinaus in den letzten zwei Jahren mit Ihrer 
Kommunalverwaltung zu tun? 
 
[  ]  Ja, und zwar wegen___________________________________ 
[  ]  Nein. 
[  ]  Bin mir nicht sicher. 
III.5. 
Haben Sie bei Ihrer Verwaltung Nachrichten auf Anrufbeantworter 
hinterlassen oder Fragen per E-Mail gestellt? 
[  ]  Ja. 
      (Weiter mit III.6.)  
[  ]  Nein. 
 
III.6. 
Wie zufrieden waren Sie mit der Schnelligkeit des Rückrufes oder der 
Antwortmail? 

Wie 
zufrieden...

tnz 1 2 3 4 5 6
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IV.  Allgemeine Rahmendaten zum Unternehmen 
 
Zum Abschluss noch ein paar allgemeine Fragen zum Unternehmen. 
 

 
IV.
1. 

 
In welchem Jahr wurde das Unternehmen gegründet? (bei fusionierten 
Unternehmen fragen, wann der älteste Unternehmensteil ins 
Handelsregister aufgenommen wurde) 
 
GrŸndungsjahr: ______________ 
 

 
IV.
2. 
 
 

 

Wie hoch war der Umsatz (inklusive Exporte) Ihres Unternehmens im Jahr 
2004? 
(Vorgaben vorlesen) 
 
[  ] bis (unter) 250 Tsd. Euro 
[  ] 250 Tsd. bis (unter) 500 Tsd. Euro 
[  ] 500 Tsd. Euro bis (unter) 2,5 Mio. Euro 
[  ] 2,5 Mio. bis (unter) 25 Mio. Euro 
[  ] 25 Mio. Euro und mehr 
 

 
IV.
3. 
 

 
Wie viele Beschäftigte hatte Ihr Unternehmen im Jahresdurchschnitt 
2004 insgesamt, also einschließlich Auszubildenden, Praktikanten und 
Teilzeitkräften? 
 
 
 Beschäftigte 2004 (insgesamt) ____________ 
 
 

 
IV.
4. 

 
Welcher Branche gehört Ihr Unternehmen an? 
 
[  ] Dienstleistungsunter nehmen ohne Gastgewerbe 
[  ] Verarbeitendes Gewerbe 
[  ] Bergbau/Energie 
[  ] Handel und Gastgewerbe 
 
[  ] Sonstige  ____________________________ 
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IV.5. 
 
Würden Sie gerne von Ihrer Stadt/Ihrem Kreis "Name der Kommune" 
regelmäßig über Wirtschaftsthemen der Stadt-/Kreisverwaltung 
informiert werden? Dann würden wir Ihre Kommunikationsdaten im 
Anschluss an die Untersuchung an die Stadt/den Kreis weiterleiten. 
Dabei werden selbstverständlich alle Bestimmungen des Datenschutzes 
eingehalten, d.h. es werden nur Ihre Kommunikationsdaten 
weitergegeben. Ihre Angaben aus dem Interview bleiben völlig 
anonym. 
 
Dürfen wir Ihre Kommunikationsdaten aufnehmen und weiterleiten? 
 

[  ]  Ja  
 

GesprŠchspartner  

Firma  

Anschrift  

Telefonnummer  

E-Mail  

 
[  ]  Nein 

 
 
Das war’s auch schon! Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme 
an unserer Befragung. Sie haben uns wichtige Hinweise für die 
Kommunalverwaltung der/des "Name der Kommune" gegeben. 
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Ausgabe April 2006 

 

DurchfŸhrungsbestimmungen fŸr die Verleihung und 

FŸhrung des GŸtezeichens 

Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung 

 

 

1 GŸtegrundlage 

Die GŸtegrundlage fŸr das GŸtezeichen besteht aus den GŸte- und PrŸfbestimmungen 
fŸr Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen. Sie wird in Anpassung an den 
technischen Fortschritt ergŠnzt und weiterentwickelt. 

 

2 Verleihung 

2.1   Die GŸtegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. ver-
leiht an Kommunen auf Antrag das Recht, das GŸtezeichen Mittelstandsorientierte 
Kommunalverwaltung zu fŸhren. 

2.2  Der Antrag ist schriftlich an die GeschŠftsstelle der GŸtegemeinschaft Mit-
telstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V., Neuss, zu richten. Dem Antrag ist 
ein rechtsverbindlich unterzeichneter Verpflichtungsschein (Muster 1) beizufŸgen. 

2.3  Der Antrag wird vom GŸteausschuss geprŸft. Der GŸteausschuss prŸft unange-
meldet die Leistungen des Antragstellers gemŠ§ den GŸte- und PrŸfbestimmungen. Er 
kann die Dienststellen des Antragstellers besichtigen, die Leistungen des Antragstel-
lers auf †bereinstimmung mit den GŸte- und PrŸfbestimmungen ŸberprŸfen sowie die 
in der GŸtegrundlage erwŠhnten Unterlagen anfordern und einsehen. †ber das PrŸfer-
gebnis stellt er ein Zeugnis aus, das er dem Antragsteller und dem Vorstand der GŸte-
gemeinschaft zustellt. Der GŸteausschuss kann vereidigte SachverstŠndige oder eine 
staatlich anerkannte PrŸfstelle mit diesen Aufgaben betrauen. Der mit der PrŸfung 
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Beauftragte hat sich vor Beginn seiner PrŸfaufgaben zu legitimieren. Die PrŸfkosten 
trŠgt der Antragsteller. 

2.4  FŠllt die PrŸfung positiv aus, verleiht der Vorstand der GŸtegemeinschaft dem 
Antragsteller auf Vorschlag des GŸteausschusses das GŸtezeichen. Die Verleihung wird 
beurkundet (Muster 2). FŠllt die PrŸfung negativ aus, stellt der GŸteausschuss den 
Antrag zurŸck. Er muss die ZurŸckstellung schriftlich begrŸnden. 

 

3 Benutzung 

3.1  GŸtezeichenbenutzer dŸrfen das GŸtezeichen nur fŸr Leistungen verwenden, 
die den GŸte- und PrŸfbestimmungen entsprechen. 

3.2  Die GŸtegemeinschaft ist allein berechtigt, Kennzeichnungsmittel des GŸtezei-
chens (MetallprŠgung, PrŠgestempel, Druckstoff, Plomben, Siegelmarken, Gummi-
stempel u Š.) herstellen zu lassen und an die GŸtezeichenbenutzer auszugeben oder 
ausgeben zu lassen und die Verwendungsart nŠher festzulegen. 

3.3  Der Vorstand kann fŸr den Gebrauch des GŸtezeichens in der Werbung und in 
der Gemeinschaftswerbung besondere Vorschriften erlassen, um die Lauterkeit des 
Wettbewerbs zu wahren und GŸtezeichenmissbrauch zu verhŸten. 

Die Einzelwerbung darf dadurch nicht behindert werden. FŸr sie gilt die gleiche Ma-
xime der Lauterkeit des Wettbewerbs. 

3.4  Ist das GŸtezeichenbenutzungsrecht rechtskrŠftig entzogen worden, sind die 
Verleihungsurkunde und alle Kennzeichnungsmittel des GŸtezeichens zurŸckzugeben; 
ein Anspruch auf RŸckerstattung besteht nicht. Das gleiche gilt, wenn das Recht, das 
GŸtezeichen zu benutzen, auf andere Weise erloschen ist. 

 

4 †berwachung 

4.1  Die GŸtegemeinschaft ist berechtigt und verpflichtet, die Benutzung des GŸte-
zeichens und die Einhaltung der GŸte- und PrŸfbestimmungen zu Ÿberwachen. Die 
KontinuitŠt der †berwachung ist RAL durch einen †berwachungsvertrag mit einem 
neutralen PrŸfinstitut oder PrŸfbeauftragten nachzuweisen. 
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4.2  Jeder GŸtezeichenbenutzer hat selbst dafŸr vorzusorgen, dass er die GŸte- und 
PrŸfbestimmungen einhŠlt. Ihm wird eine laufende QualitŠtskontrolle zur Pflicht ge-
macht. Er hat die EigenprŸfungen sorgfŠltig aufzuzeichnen. Der GŸteausschuss oder 
dessen Beauftragte kšnnen jederzeit die Aufzeichnungen einsehen. Der GŸtezeichen-
benutzer unterwirft seine gŸtegesicherten Leistungen den †berwachungsprŸfungen 
durch den GŸteausschuss oder dessen Beauftragten im Umfang und HŠufigkeit ent-
sprechend den zugehšrigen Forderungen der GŸte- und PrŸfbestimmungen. Er trŠgt 
die PrŸfkosten. 

4.3  PrŸfer kšnnen jederzeit in den Dienststellen des GŸtezeichenbenutzers gŸtege-
sicherte Leistungen ŸberprŸfen und die hierzu notwendigen Unterlagen einsehen. PrŸ-
fer kšnnen die Dienststellen wŠhrend der Ÿblichen Arbeitszeiten jederzeit besichti-
gen. 

4.4  FŠllt eine PrŸfung negativ aus oder wird eine Leistung beanstandet, lŠsst der 
GŸteausschuss die PrŸfung wiederholen. 

4.5  †ber jedes PrŸfergebnis ist ein Zeugnis vom beauftragten PrŸfinstitut auszu-
stellen. Die GŸtegemeinschaft und der GŸtezeichenbenutzer erhalten davon je eine 
Ausfertigung. 

4.6  Werden Leistungen unberechtigt beanstandet, trŠgt der Beanstandende die 
PrŸfungskosten; werden sie zu Recht beanstandet, trŠgt sie der betroffene GŸtezei-
chenbenutzer. 

 

5 Ahndung von Verstš§en 

5.1  Werden vom GŸteausschuss MŠngel in der GŸtesicherung festgestellt, schlŠgt er 
dem Vorstand der GŸtegemeinschaft Ahndungsma§nahmen vor. Diese sind je nach 
Schwere des Versto§es: 

5.1.1  ZusŠtzliche Aufgaben im Rahmen der EigenŸberwachung, 

5.1.2  Vermehrung der FremdŸberwachung, 

5.1.3  Verwarnung, 

5.1.4  befristeter oder dauernder GŸtezeichenentzug. 
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5.2  GŸtezeichenbenutzer, die gegen Abschnitt 3 oder 4 versto§en, kšnnen verwarnt 
werden. 

5.3  Die unter Abschnitt 5.1 genannten Ma§nahmen kšnnen miteinander verbunden 
werden. 

5.4  GŸtezeichenbenutzer, die wiederholt oder schwerwiegend gegen Abschnitt 3 
oder 4 versto§en, wird das GŸtezeichen befristet oder dauernd entzogen. Das gleiche 
gilt fŸr GŸtezeichenbenutzer, die PrŸfungen verzšgern oder verhindern. 

5.5  Vor allen Ma§nahmen ist der Betroffene zu hšren. 

5.6  Die Ahndungsma§nahmen nach den Abschnitten 5.1-5.5 werden mit ihrer 
Rechtskraft wirksam. 

5.7  In dringenden FŠllen kann der Vorsitzende der GŸtegemeinschaft das GŸtezei-
chen mit sofortiger Wirkung vorlŠufig entziehen. Dies ist innerhalb von 14 Tagen vom 
Vorstand der GŸtegemeinschaft zu bestŠtigen. 

 

6 Beschwerde 

6.1 GŸtezeichenbenutzer kšnnen gegen Ahndungsbescheide binnen vier Wochen 
nachdem sie zugestellt sind, beim GŸteausschuss Beschwerde einlegen. 
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6.2  Verwirft der GŸteausschuss die Beschwerde, so kann der BeschwerdefŸhrer 
binnen vier Wochen, nachdem der Bescheid zugestellt ist, den Rechtsweg gemŠ§ Ab-
schnitt 11 der Vereins-Satzung der GŸtegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommu-
nalverwaltungen e.V. beschreiten. 

 

7 Wiederverleihung 

Ist das GŸtezeichenbenutzungsrecht entzogen worden, kann es frŸhestens nach drei 
Monaten wieder verliehen werden. Das Verfahren bestimmt sich nach Abschnitt 2. Der 
Vorstand der GŸtegemeinschaft kann jedoch zusŠtzlich Bedingungen auferlegen. 

 

8 €nderungen 

Diese DurchfŸhrungsbestimmungen nebst Mustern (Verpflichtungsschein, Verleihungs-
urkunde) sind von RAL anerkannt. €nderungen, auch redaktioneller Art, bedŸrfen zu 
ihrer Wirksamkeit der vorherigen schriftlichen Zustimmung von RAL. Sie treten in ei-
ner angemessenen Frist, nachdem sie vom Vorstand der GŸtegemeinschaft bekannt 
gemacht worden sind, in Kraft. 
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Muster 1 zu den DurchfŸhrungsbestimmungen 

Verpflicht ungsschein 

 

1. Der Unterzeichnende/die unterzeichnende Kommune beantragt hiermit bei der 
GŸtegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. 

 O die Aufnahme als Mitglied* 

O die Verleihung des Rechts zur FŸhrung des GŸtezeichens Mittelstandsorien-
tierte Kommunalverwaltung* 

 

2.  Der Unterzeichnende/die unterzeichnende Kommune bestŠtigt, dass 

 - die GŸte- und PrŸfbestimmungen fŸr mittelstandsorientierte  

   Kommunalverwaltungen, 

- die Satzung der GŸtegemeinschaft mittelstandsorientierte  

   Kommunalverwaltungen e. V., 

 - die GŸtezeichen-Satzung, 

 - die DurchfŸhrungsbestimmungen mit Mustern 1 und 2 

zur Kenntnis genommen und hiermit ohne Vorbehalt als fŸr sich verbindlich anerkannt 
hat. 

 

........................... .................................................................... 

Ort und Datum   (Stempel und Unterschrift des Antragstellers) 

________________________________ 

* Zutreffendes bitte ankreuzen 
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Muster 2 zu den DurchfŸhrungsbestimmungen 

 

Verleihungs-Urkunde 

 

Die GŸtegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e. V. 
verleiht hiermit aufgrund des ihrem GŸteausschuss 

vorliegenden PrŸfberichts 

 

__________________________ 

(der Kommune) 

 

das von RAL Deutsches Institut fŸr GŸtesicherung und Kennzeichnung e.V. 
anerkannte und durch Eintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt 

als Kollektivmarke geschŸtzte 

 

GŸtezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung 

(Abbildung GŸtezeichen) 

 

Neuss, den       

GŸtegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e. V. 

 

Der Vorsitzende     Der GeschŠftsfŸhrer 

 

.........................    ............................... 



Muster 1 zu den DurchfŸhrungsbestimmungen 

Verpflicht ungsschein 

 

1. Der Unterzeichnende/die unterzeichnende Kommune beantragt hiermit bei 
der GŸtegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen e.V. 

 O die Aufnahme als Mitglied* 

O die Verleihung des Rechts zur FŸhrung des GŸtezeichens 
Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung* 

 

2.  Der Unterzeichnende/die unterzeichnende Kommune bestŠtigt, dass 

 - die GŸte- und PrŸfbestimmungen fŸr mittelstandsorientierte  

   Kommunalverwaltungen, 

- die Satzung der GŸtegemeinschaft mittelstandsorientierte  

   Kommunalverwaltungen e. V., 

 - die GŸtezeichen-Satzung, 

 - die DurchfŸhrungsbestimmungen mit Mustern 1 und 2 

zur Kenntnis genommen und hiermit ohne Vorbehalt als fŸr sich verbindlich 
anerkannt hat. 

 

 

 

 

........................... .................................................................... 

Ort und Datum   (Stempel und Unterschrift des Antragstellers) 

________________________________ 

* Zutreffendes bitte ankreuzen 
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Bereich Verfahren Grundlage 

Verkehrssicherung, 
VerkehrsaufklŠrung Erlaubnis fŸr den gewerblichen GŸterverkehr ¤ 3 GŸKG 

Verkehrssicherung, 
VerkehrsaufklŠrung 

Taxi- und Mietwagenkonzession PersBefG 

Verkehrssicherung, 
VerkehrsaufklŠrung 

Genehmigung von Stra§ensperrungen ¤ 45 StVO 

Verkehrssicherung, 
VerkehrsaufklŠrung 

Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot ¤ 30 III StVO 

Verkehrssicherung, 
VerkehrsaufklŠrung Gemeinschaftslizenz 

Art. 3 der 
Verordnung EWG 
Nr. 881/92 

Verkehrssicherung, 
VerkehrsaufklŠrung 

Erlaubnis zur Sondernutzung von šffentlichen Stra§en, 
Wegen, PlŠtzen   

Verkehrssicherung, 
VerkehrsaufklŠrung 

Ausnahmegenehmigung von dem Verbot, Waren auf 
der Stra§e anzubieten 

¤ 46 Abs.1 Ziffer 9 
StVO i.V. ¤331 
Ziff.2 StVO i.V.m 
¤18 StrWG 

Ordnungsrecht/Gewerbe
angelegenheiten 

AntrŠge auf Erteilung einer Maklererlaubnis ¤ 34 c GewO 

Ordnungsrecht/Gewerbe
angelegenheiten 

AntrŠge auf Erteilung einer GaststŠttenerlaubnis ¤ 2 GastG 

Ordnungsrecht/Gewerbe
angelegenheiten 

AntrŠge auf Ausstellung einer Reisegewerbekarte ¤ 55 GewO 

Ordnungsrecht/Gewerbe
angelegenheiten Konzession fŸr eine Privatklinik ¤ 30 GewO 

Ordnungsrecht/Gewerbe
angelegenheiten 

Erlaubnis fŸr die Schaustellung von Personen ¤ 33 GewO 

Ordnungsrecht/Gewerbe
angelegenheiten 

Erlaubnis zum Aufstellen von GeldspielgerŠten ¤ 33c GewO 

Ordnungsrecht/Gewerbe
angelegenheiten 

Erlaubnis zum Veranstalten anderer Spiele mit 
GewinnmŠglichkeiten ¤ 33d GewO 

Ordnungsrecht/Gewerbe
angelegenheiten 

Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle ¤ 33i GewO 

Ordnungsrecht/Gewerbe
angelegenheiten 

Erlaubnis fŸr das Pfandleihgewerbe ¤ 34 GewO 

Ordnungsrecht/Gewerbe
angelegenheiten Erlaubnis fŸr das Bewachungsgewerbe ¤ 34a GewO 

Ordnungsrecht/Gewerbe
angelegenheiten 

Erlaubnis fŸr das Versteigerergewerbe ¤ 34b GewO 



Ordnungsrecht/Gewerbe
angelegenheiten 

Erlaubnis fŸr die Immobilien-, Darlehens- und 
Anlagevermittlung oder fŸr die BautrŠger- und 
BaubetreuertŠtigkeit 

¤ 34c GewO 

Ordnungsrecht/Gewerbe
angelegenheiten 

Festsetzung von MŠrkten, Messen und Ausstellungen ¤ 69 GewO 

Baurecht Baugenehmigungsverfahren  

Wasserwirtschaft 
Genehmigung zur Errichtung baulicher Anlagen in und 
an GewŠssern 

¤ 99 LWG 

Wasserwirtschaft 
Genehmigung zur Einleitung von Abwasser aus 
Industrie und Gewerbe (Indirekteinleiter) ¤ 58 LWG 

Wasserwirtschaft VerŠnderungen im †berschwemmungsgebiet ¤ 32 WHG 

Wasserwirtschaft Erlaubnis zum Einbau von Recyclingbaustoffen ¤ 7 WHG 

Wasserwirtschaft Genehmigung von KleinklŠranlagen ¤ 7 WHG 

Wasserwirtschaft Wasserrechtliche Erlaubnisse 
  

Wasserwirtschaft Genehmigung nach Wasserschutzzonenverordnung 
  

Wasserwirtschaft Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen 
  

Landschaftsschutz 
Genehmigungsverfahren nach Naturschutz- oder 
Landschaftsgesetz  

!
!
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Allgemeine bzw. Ÿbergeordnete Dokumentationsanforderungen  

 
Zum Nachweis der Einhaltung der ÒGŸt e- und PrŸfbestimmungen fŸr mittel-
standsorientierte KommunalverwaltungenÓ muss in den Kommunen ein 
Dokumentationssystem eingefŸhrt werden. 
 
Die Dokumentation zur Einhaltung der GŸte- und PrŸfbestimmungen muss enthalten: 
 
!  dokumentierte PrŸfverfahren, die die Einhaltung der GŸte- und PrŸfbestimmungen 

sicherstellen, 
!  Dokumente bzw. PrŸfprotokolle, die die Kommunen zur Sicherstellung der 

wirksamen Planung, DurchfŸhrung und Lenkung ihrer PrŸfverfahren benštigen und 
!  Aufzeichnungen zum Nachweis der Einhaltung der GŸte- und PrŸfbestimmungen. 

 

Die Verantwortungen und Befugnisse der folgenden Aufgaben sind festzulegen: 

!  Verantwortung fŸr das Dokumentationssystem, 
!  Lenkung des Dokumentationssystems, 
!  EigenŸberwachung: 

-  Festlegung von PrŸfverfahren und PrŸfintervallen, 
-  Anwendung statistischer Methoden (Grundgesamtheit oder reprŠsentative 

Stichprobe [DIN ISO 2859-1]), 
-  Geltungsbereich der einzelnen PrŸfverfahren (relevante Verwaltungsverfahren 

bzw. Verwaltungsbereiche), 
-  Verantwortung fŸr die einzelnen PrŸfverfahren, 
-  DurchfŸhrung der einzelnen PrŸfungen, 
-  Dokumentation der PrŸfungen, 

!  interne Bewertung der ErfŸllung der GŸtekriterien, 
!  Ma§nahmen im Fall der Nichteinhaltung der erlaubten Abweichungen, 
!  Dokumentation der ergriffenen Ma§nahmen. 
 
Geltungsbereich der GŸtekriterien  
Alle Unternehmen inklusive der Freiberufler (z. B.: Arzt [Privathaus mit integrierter 
Praxis], Apotheker, Rechtsanwalt, usw.) mit gewerblichen Hintergrund bzw. mit 
gewerblicher Nutzung. 
 
Bei der Berechnung von Fristen wird der Eingangstag einer Anfrage, eines Antrages 
usw. nicht mitberechnet. (z. B. Eingang am 03.07.2006: Der Tag 1 ist der 04.07.2006). 
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a. EingangsbestŠtigung und Nenn ung eines Ansprechpartners  

Anwendungsgebiet Die Kriterien gelten fŸr alle Verwaltungsverfahren . 
 
Lediglich die Dokumentationspflichten werden auf die Verfahren 
der Positivliste  eingeschrŠnkt. 
 
Bei Verfahren der Positivliste sind nur schriftliche oder per
e-Mail eingegangene Anfragen  zu dokumentieren. 

PrŸfverfahren In der Akte abgelegt oder in der EDV gespeichert, Telefonnotiz 
oder Anschreiben (per E-Mail oder Postweg). Eingangsdatum, 
Datum der EingangsbestŠtigung und die Kommunikationsdaten 
des Ansprechpartners mŸssen eindeutig daraus hervorgehen. 

Dokumentations-
anforderungen 

ZusŠtzlich zu den allgemeinen bzw. Ÿbergeordneten Dokumen-
tationsanforderungen muss festgelegt werden: 
 
!  Geltungsbereich/Anwendungsbereich des GŸtekriteriums, 
!  Festlegung des detaillierten bzw. kommunenspezifischen PrŸf-

verfahrens, 
!  Verantwortung fŸr das PrŸfverfahren, 
!  Beleg bzw. Nachweis bei Nichtanwendung des PrŸfkriteriums 

(Ausschlusskriterien), 
!  Aufzeichnungen zum Nachweis der Einhaltung der GŸte- und 

PrŸfbestimmungen, z. B. Excel-Listen mit den Kriterien 
-  Adressat, 
-  Aktenzeichen, 
-  Eingangsdatum, 
-  Ausgangsdatum. 
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b. Erste Information zum Verfahren  

Anwendungsgebiet Siehe Gütekriterium a. 
Eine Eingangsbestätigung ist nicht erforderlich, wenn die 
Genehmigung innerhalb von 7 Tagen erteilt wird. 

Prüfverfahren In der Akte abgelegte oder in der EDV gespeicherte schriftliche 
Mitteilung der Kommune an das Unternehmen. Liste der nach-
geforderten Unterlagen, das Ausgangsdatum und der Zeitplan 
müssen eindeutig ersichtlich sein. 

Dokumentations-
anforderungen 

Zusätzlich zu den allgemeinen bzw. übergeordneten Dokumen-
tationsanforderungen muss festgelegt werden: 
 
!  Geltungsbereich/Anwendungsbereich des Gütekriteriums, 
!  Festlegung des detaillierten bzw. kommunenspezifischen Prüf-

verfahrens, 
!  Verantwortung für das Prüfverfahren, 
!  Beleg bzw. Nachweis bei Nichtanwendung des Prüfkriteriums 

(Ausschlusskriterien), 
!  Aufzeichnungen zum Nachweis der Einhaltung der Güte- und 

Prüfbestimmungen, z. B. Excel-Listen mit den Kriterien 
-  Adressat, 
-  Aktenzeichen, 
-  Eingangsdatum, 
-  Ausgangsdatum, 
-  Zeitplan. 
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c. Besprechungen bei Unternehmen  

Anwendungsgebiet § 71 a VwVfG. 
 

Es wird nur geprüft, ob das Angebot gemacht wurde, nicht ob 
das Angebot eingehalten wurde. 

Prüfverfahren Entsprechender Hinweis im Verwaltungswegweiser (siehe 
Kriterium k). 

Dokumentations-
anforderungen 

Hinweis im Verwaltungswegweiser. 
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d. Bearbeitungszeit von BaugenehmigungsantrŠgen  

Anwendungsgebiet Keine Anwendung fŸr Au§enbereichsfŠlle und Verfahren nach 
dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG). 
 
BeschrŠnkung auf Baugenehmigungsverfahren gewerblicher 
Bauten. 
 
Bauanfragen fallen nicht unter das GŸtekriterium d. 
 
Einbindung von FachŠmtern: 
Eine Vereinbarung mit anderen FachŠmtern hinsichtlich der 
Bearbeitungsdauer wird empfohlen. 
 
Startpunkt der PrŸfung: 
Eingang des Bauantrags bei der (unteren) Bauaufsichtsbehšrde. 
Die Bauaufsichtsbehšrde ist ãHerr des VerfahrensÒ. Danach gilt 
zuerst die 7-Tage Frist fŸr das GŸtekriterium b ãErste 
Informationen zum VerfahrenÒ. Anschlie§end beginnt die Frist fŸr 
dieses Kriterium. 
 
Fehlende Stellungnahmen Dritter  kšnnen nicht als Auszeit 
gewertet werden. Die Auszeiten sind abschlie§end in der Liste 2 zu 
GŸtekriterium d*) aufgezŠhlt. 
 
Eine Kommune, die nicht Baugenehmigungsbehšrde ist, muss das 
Kriterium nicht einhalten. Diese Sichtweise gilt fŸr sŠmtliche 
GŸtekriterien. Die Kommune muss nur diejenigen GŸtekriterien 
einhalten, die im unmittelbaren Verantwortungsbereich der 
Kommune liegen. Dann allerdings liegen auch die Beteiligungen 
Dritter in ihrer Verantwortung (z. B. bei Schwerlasttransporte und 
Baugenehmigungen). 

PrŸfverfahren Startpunkt der PrŸfung: 
Kommune teilt Antragsteller mit, dass ein bearbeitungsfŠhiger 
Bauantrag vorliegt (vgl. Anlage, Liste 1 der Grundanforderungen 
an einen bearbeitungsfŠhigen Bauantrag); fŸr die Mitteilung greift 
Kriterium "Erste Informationen zum Verfahren"; fŸr Baden-
WŸrttemberg gilt Eingang bei der Baurechtsbehšrde. 
 
ãAuszeitenÒ: 
Definierte "Auszeit"-TatbestŠnde*) erfassen die Situationen, in 
denen die Kommune den Antrag objektiv nicht weiterbearbeiten 
kann; diese "Auszeiten" fŸhren zu einer erlaubten 
Unterbrechung der Bearbeitungsfrist, die dem Antragsteller 
mitgeteilt wird. 
 
Endzeitpunkt der PrŸfung: Erteilung des Bescheides. 
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d. Bearbeitungszeit von BaugenehmigungsantrŠgen  

Dokumentations-
anforderungen 

ZusŠtzlich zu den allgemeinen bzw. Ÿbergeordneten Dokumen-
tationsanforderungen muss festgelegt werden: 
 
!  Festlegung des detaillierten bzw. kommunenspezifischen PrŸf-

verfahrens, 
!  Verantwortung fŸr das PrŸfverfahren, 
!  Beleg bzw. Nachweis bei Nichtanwendung des PrŸfkriteriums 

(Ausschlusskriterien), 
!  Aufzeichnungen zum Nachweis der Einhaltung der GŸte- und 

PrŸfbestimmungen, z. B. Excel-Listen mit den Kriterien 
-  Aktenvorblatt (in Papierform bzw. elektronisch), 
-  †bersichtslisten bzw. Gesamtlisten (Excel-Listen), 
-  Eingang des Antrags, 
-  Ausgang GŸtekriterium b ãErste Informationen zum 

VerfahrenÒ, 
-  Aktenzeichen, 
-  Auszeiten mit BegrŸndung, 
-  Datum der Erteilung des Bescheides. 
Die Dokumentation kann auch mit Hilfe eines Baugenehmi-
gungsmanagementsystems erfolgen. 
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e. Zügige Bezahlung von Auftragsrechnungen, die von mittelständischen 

 Unternehmen (KMU) an die Kommune gestellt werden. 

Anwendungsgebiet Zeitraum zwischen Eingang der Rechnung eines KMU als 
Auftragnehmer der Kommune und dem Abgang dieses Betrags 
vom Konto der Kommune. Nur die Kernverwaltung ohne 
ausgegliederte Bereiche/Eigen-betriebe fŠllt unter das GŸte-
kriterium e. 
 
Das GŸtekriterium gilt fŸr alle Rechnungen, in denen der 
Rechnungssteller kein lŠngeres Zahlungsziel auf der Rechnung 
vorgibt. Auch aufgrund anderer Rechtsvorschriften, wie z. B. VOL 
und VOB, vereinbarte Zahlungsziele gelten erst, wenn der 
Rechnungssteller diese auf der Rechnung eindeutig angibt. 
 
Gibt der Rechnungssteller auf der Rechnung ein längeres 
Zahlungsziel als 15 Arbeitstage vor, dann ist aber auch dieses 
einzuhalten und zu dokumentieren. 
 
Bei kürzeren Zahlungszielen gilt auch der Zielwert von 15 
Arbeitstagen. 

PrŸfverfahren Das Kriterium greift nicht bei folgenden Konstellationen: 
-  Adressat der Rechnung (Auftrag gebendes Amt/Fachbereich) 

ist nicht genannt. 
-  Der sachliche Grund der Rechnungsstellung fehlt bzw. ist 

strittig. In diesen FŠllen wird dies dem Rechnungsteller 
innerhalb von fŸnf Arbeitstagen mitgeteilt, so dass er sich auf 
eine Verzšgerung des Zahlungseingangs einstellen kann. 

-  Der Rechnungsteller gibt ein lŠngeres Zahlungsziel vor. 
Dokumentations-
anforderungen 

ZusŠtzlich zu den allgemeinen bzw. Ÿbergeordneten Dokumen-
tationsanforderungen muss festgelegt werden: 
 
!  Geltungsbereich/Anwendungsbereich des GŸtekriteriums, 
!  Festlegung des detaillierten bzw. kommunenspezifischen PrŸf-

verfahrens, 
!  Verantwortung fŸr das PrŸfverfahren, 
!  Beleg bzw. Nachweis bei Nichtanwendung des PrŸfkriteriums 

(Ausschlusskriterien), 
!  Aufzeichnungen zum Nachweis der Einhaltung der GŸte- und 

PrŸfbestimmungen, z. B.: 
-  Rechnungseingang, 
-  FŠlligkeitsdatum, 
-  Rechnungsausgang (Freigabe durch die [zentrale] 

Kasse[nstelle]). 
Die Dokumentation kann auch mit Hilfe eingefŸhrter Finanz-
managementsysteme erfolgen. 
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f. Reaktion auf Beschwerden  

Anwendungsgebiet Von diesem Kriterium werden nicht erfasst: 
-  Allgemeine politische Kritik oder Beschwerden, die sich auf 

andere Institutionen beziehen, 
-  "politische" Eingaben zum Beispiel an Stadtverordnete. 
 
Eine zentrale Beschwerdestelle sollte eingerichtet werden. Auf 
diese wird im Verwaltungswegweiser verwiesen. 

PrŸfverfahren Eingangsdatum der Beschwerde, Aktennachweis Ÿber einen 
Schriftverkehr oder eine GesprŠchsnotiz. Die Reaktion auf die 
Beschwerde eines Unternehmers ist schnell und qualifiziert, 
wenn die Beschwerde innerhalb von 3 Arbeitstagen beantwortet 
wird. In AusnahmefŠllen ist die Reaktion dennoch als schnell 
und qualifiziert zu bewerten, wenn dem Unternehmer innerhalb 
von 3 Arbeitstagen erklŠrt wird, warum die Beschwerde nicht 
kurzfristig beantwortet werden kann und wann er eine 
verbindliche Auskunft erhŠlt. 

Dokumentations-
anforderungen 

ZusŠtzlich zu den allgemeinen bzw. Ÿbergeordneten Dokumen-
tationsanforderungen muss festgelegt werden: 
 
!  Festlegung des detaillierten bzw. kommunenspezifischen PrŸf-

verfahrens, 
!  Verantwortung fŸr das PrŸfverfahren, 
!  Beleg bzw. Nachweis bei Nichtanwendung des PrŸfkriteriums 

(Ausschlusskriterien), 
!  Aufzeichnungen zum Nachweis der Einhaltung der GŸte- und 

PrŸfbestimmungen, z. B.: 
-  Eingang der Beschwerde, 
-  Ausgang der Reaktion auf die Beschwerde, 
-  Hinweis im Verwaltungswegweiser. 
Die Dokumentation kann auch mit Hilfe eines intranet-
basierten Beschwerdenmanagementsystems erfolgen. 
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g. Bearbeitungszeit fŸr die Angebot sabgabe bei FlŠchenanfragen von  

 Unternehmen  

Anwendungsgebiet Qualifizierte und plausible FlŠchenanfragen. 
Qualifizierte Reaktion. 
AussagekrŠftiges Angebot. 
 
Die Kreise leiten in der Regel die Anfragen an die Gemeinden 
weiter. 
 
KompensationsflŠchen fallen nicht unter das GŸtekriterium g. 

PrŸfverfahren Eingangsdatum der FlŠchenanfrage, Aktennachweis Ÿber Schrift-
verkehr bzw. GesprŠchsnotiz. 

Dokumentations-
anforderungen 

ZusŠtzlich zu den allgemeinen bzw. Ÿbergeordneten Dokumen-
tationsanforderungen muss festgelegt werden: 
 
!  Festlegung des detaillierten bzw. kommunenspezifischen PrŸf-

verfahrens, 
!  Verantwortung fŸr das PrŸfverfahren, 
!  Beleg bzw. Nachweis bei Nichtanwendung des PrŸfkriteriums 

(Ausschlusskriterien), 
!  Aufzeichnungen zum Nachweis der Einhaltung der GŸte- und 

PrŸfbestimmungen, z. B.: 
-  Eingang der Anfrage, 
-  Datum der Weiterleitung an die Gemeinden, 
-  Ausgang der Reaktion auf die Anfrage. 
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h. Bearbeitungszeit bei der Genehmigung von Schwersttransporten  

Anwendungsgebiet Betrifft nur Kommunen, die auch Stra§enverkehrsbehšrde sind. 
Der ãHerr des VerfahrensÒ ist die genehmigende Stelle (siehe 
GŸtekriterium d). 
 
Nur prŸffŠhige AntrŠge fallen unter das GŸtekriterium h. 
 
Im Falle der Antragstellung fŸr einen Transportzeitraum gilt nicht 
der Beginn des Zeitraumes als Transport. Es wird erwartet, dass 
der Antragsteller den Antrag konkretisiert. 

PrŸfverfahren Zeitpunkt des Transports, Datum der Erteilung der Genehmigung. 
Dokumentations-
anforderungen 

ZusŠtzlich zu den allgemeinen bzw. Ÿbergeordneten Dokumen-
tationsanforderungen muss festgelegt werden: 
 
!  Festlegung des detaillierten bzw. kommunenspezifischen PrŸf-

verfahrens, 
!  Verantwortung fŸr das PrŸfverfahren, 
!  Beleg bzw. Nachweis bei Nichtanwendung des PrŸfkriteriums 

(Ausschlusskriterien), 
!  Aufzeichnungen zum Nachweis der Einhaltung der GŸte- und 

PrŸfbestimmungen, z. B.: 
-  Aktenzeichen, 
-  Eingang des Antrags, 
-  Datum der Erteilung der Genehmigung, 
-  Datum des Transports. 
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i. VerlŠsslichkeit der Baugenehmigungen  

Anwendungsgebiet Nur Klagen Dritter  fallen unter das GŸtekriterium i. 
PrŸfverfahren Aktenlage. Als Kriterium wird die Gesamtzahl der in einem Jahr 

erteilten Baugenehmigungen ins VerhŠltnis zu den erfolgreichen 
WidersprŸchen und Klagen Dritter gesetzt. 

Dokumentations-
anforderungen 

ZusŠtzlich zu den allgemeinen bzw. Ÿbergeordneten Dokumen-
tationsanforderungen muss festgelegt werden: 
 
!  Festlegung des detaillierten bzw. kommunenspezifischen PrŸf-

verfahrens, 
!  Verantwortung fŸr das PrŸfverfahren, 
!  Beleg bzw. Nachweis bei Nichtanwendung des PrŸfkriteriums 

(Ausschlusskriterien), 
!  Aufzeichnungen zum Nachweis der Einhaltung der GŸte- und 

PrŸfbestimmungen, z. B.: 
-  Gesamtzahl der Baugenehmigungen, 
-  Zahl der erfolgreichen Klagen Dritter. 
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j. Reaktionszeit auf Anrufe und E-Mails  

Anwendungsgebiet --- 
PrŸfverfahren Explizite Frage im Rahmen der Kundenzufriedenheitsanalyse. 
Dokumentations-
anforderungen 

Hinweis im Verwaltungswegweiser. 

PrŸfgrš§e (neu) Im Verwaltungswegweiser wird das Serviceversprechen erteilt, 
dass innerhalb eines Arbeitstages auf Anrufe oder E-Mails reagiert 
wird und dass Unternehmen eine Antwortmail oder einen RŸckruf 
erhŠlt. 
In der Kommune gibt es eine Dienstanordnung oder eine ver-
gleichbare Vorschrift, dass die Verwaltungsmitarbeiter innerhalb 
eines Arbeitstages auf Anrufe oder E-Mails reagieren und dem 
Kunden eine Antwort zukommen lassen mŸssen. 
DarŸber hinaus hat die Kommune die technischen Voraus-
setzungen getroffen, dass E-Mails und Telefone umgeleitet 
werden kšnnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d 
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k. Verwaltungswegweiser  

Anwendungsgebiet --- 
PrŸfverfahren Internetbesuch der Homepage, Anforderung des gedruckten 

Wegweisers. 
Dokumentations-
anforderungen 

Hinweis im Verwaltungswegweiser. 
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l. Lotse fŸr ExistenzgrŸnder  

Anwendungsgebiet --- 
PrŸfverfahren PrŸfung, ob eine Betreuung fŸr ExistenzgrŸnder durch eine 

Anlaufstelle oder einen Ansprechpartner vorhanden ist. 
Dokumentations-
anforderungen 

Hinweis im Verwaltungswegweiser. 
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m. Kundenzufriedenheit  

Anwendungsgebiet Die gemŠ§ der RAL GŸte- und PrŸfbestimmungen geforderte
2-jŠhrliche Kundenbefragung kann in Eigenverantwortung der 
Kommune durchgefŸhrt werden. Diese Vorgehensweise fŸr eine 
Unternehmensbefragung vor der ersten FremdŸberwachung 
wurde einvernehmlich auf der Mitgliederversammlung der 
GŸtegemeinschaft am 19.09.06 in Neuss als mšgliche Alternative 
zur Befragung durch ein externes Institut vereinbart. 
 
Eine Kundenbefragung muss vor der ersten FremdŸberwachung 
durchgefŸhrt werden. 
 
Die Kundenbefragung muss folgende Kriterien erfŸllen: 
!  Verwendung der Muster-Erhebungsbšgen zur Unter-

nehmensbefragung (Liste 3 der RAL GŸte- und PrŸfbe-
stimmungen*)), 

!  Nachweis von mindestens 50 RŸcklŠufern aus der Befragung. 

 
Eine †berprŸfung der Auswertung der Kundenzufriedenheits-
analyse hinsichtlich der Umsetzung der Ma§nahmen, die aus der 
Kundenzufriedenheitsanalyse resultieren, erfolgt bei der zweiten 
FremdŸberwachung. 

PrŸfverfahren Mittelstandsorientierte Kommunen ermitteln systematisch und 
regelmŠ§ig, mindestens jedoch alle zwei Jahre, ob wichtige 
Anforderungen der mittelstŠndischen Unternehmen von der 
Kommunalverwaltung auch in der konkreten Wahrnehmung der 
Kunden erfŸllt werden. Die Anforderungen/Inhalte ergeben sich 
aus dem Fragenkatalog (Liste 3 Muster-Erhebungsbogen zur 
Unternehmensbefragung). Die Befragung wird durch ein von 
der GŸtegemeinschaft beauftragtes externes Institut 
durchgefŸhrt. Die DurchfŸhrungskosten trŠgt die Kommune. 

Dokumentations-
anforderungen 

ZusŠtzlich zu den allgemeinen bzw. Ÿbergeordneten Dokumen-
tationsanforderungen muss festgelegt werden: 
 
!  Verantwortung fŸr das PrŸfverfahren, 
!  Verantwortung fŸr die Auswertung der Kundenzufriedenheits-

analyse. 
!  Aufzeichnungen Ÿber die eingeleiteten Ma§nahmen basierend 

auf den Ergebnissen der Kundenzufriedenheitsanalyse. 
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Essen, den 15.05.2008 
 
 
!"#$%&$%'()*+),-.)/"0%
 
T†V NORD CERT GmbH  
 
 
 
Mitgeltende Unterlagen: 
*) RAL GŸte- und PrŸfbestimmungen fŸr mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen, 
 Ausgabe September 2006 


